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Zur so genannten Daseins-
vorsorge werden die für ein 

menschliches Dasein notwendigen 
Güter und Leistungen1 – wie Ver-
kehrs- und Beförderungsleistun-
gen, die Gas-, Wasser-, und Elek-
trizitätsversorgung, Müllabfuhr, Ab-
wasserbeseitigung, Bildungs- und 
Kultureinrichtungen, Krankenhäu-
ser, Friedhöfe etc. – gezählt. Auf 
europäischer Ebene spricht man 
in diesem Zusammenhang von 
„Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse“ (DAI). Allerdings sind die 
für ein menschliches Dasein not-
wendigen Güter bzw. Dienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse 
Gegenstand subjektiver Einschät-
zungen und politischer Entschei-
dungen, so dass beide Terminolo-
gien inhaltlich umstritten sind und 
wohl auch bleiben werden.

Eine Teilmenge von DAI sind 
„Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichen Interesse“ 
(DAWI), für die die Europäische 
Union aufgrund des EG-Vertrages 
explizite Zuständigkeiten besitzt. 
Die Rechtsprechung des euro-

1 Beide Begriffe werden im Folgenden syno-
nym verwendet.

Holger Mühlenkamp

Theoretisch und empirisch fundierte Grundsatzüberlegungen 
zur Daseinsvorsorge

päischen Gerichtshofs erschwert 
zunehmend die Übertragung von 
DAWI an öffentliche Unternehmen, 
was die Wahrscheinlichkeit öf-
fentlicher Aufgabenwahrnehmung 
durch private Unternehmen erhöht. 
Eine ähnliche Entwicklung könnte 
sich im deutschen Gemeinde(wirt-
schafts)recht abzeichnen, wenn 
weitere Bundesländer dem Bei-
spiel Nordrhein-West falens folgen, 
indem sie bei der Zulässigkeit der 
wirtschaftlichen Betätigung der 
Gemeinden einen Vorrang Privater 
implementieren.

Dem Staat erwächst – zumin-
dest aus ökonomischer Sicht – bei 
der Daseinsvorsorge respektive 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse erst dann eine aktive Rol-
le, wenn Marktmechanismen nicht 
zu einer als ausreichend empfun-
denen Versorgung führen. In die-
sem Fall wird von „Marktversagen“ 
oder „Marktunvollkommenheiten“ 
gesprochen. Daher sollen im Fol-
genden zunächst Marktunvollkom-
menheiten thematisiert werden. 
Anschließend ist – Marktunvoll-
kommenheiten vorausgesetzt – zu 
diskutieren, inwieweit öffentliche 

oder private Unternehmen besser 
zur Bereitstellung von Leistungen 
der Daseinsvorsorge geeignet 
sind.

Marktversagen und staatlicher 
Interventionsbedarf 

Bei Gütern bzw. Leistungen der 
Daseinsvorsorge dürften im We-
sentlichen zwei Formen von Markt-
versagen bzw. Marktunvollkom-
menheiten vorliegen: Natürliche 
Monopole und öffentliche Güter.

Natürliche Monopole sind durch 
„Subadditivität“ gekennzeichnet. 
Subadditivität meint, dass die 
Produktionskosten von einem Gut 
oder von mehreren Gütern am ge-
ringsten sind, wenn sich nur ein 
Anbieter auf dem Markt befi ndet. 
Dahinter verbergen sich letztlich 
Größenvorteile und im Mehrpro-
duktfall Verbundvorteile. Das Pro-
blem eines natürlichen Monopols 
besteht im Kern darin, dass ein ge-
winnmaximierender Anbieter seine 
Marktmacht zur Setzung gewinn-
maximaler Preise (Cournot-Preise) 
nutzen wird. Bekanntermaßen sind 
Cournot-Preise nicht wohlfahrtsop-
timal. Die hier also bestehende Un-

Daseinsvorsorge durch staatliche 
oder private Unternehmen?

Der Landtag in Nordrhein-Westfalen hat jüngst beschlossen, bei der kommunalen Wirt-
schaftstätigkeit den privaten vor staatlichen Unternehmen Vorrang zu geben. Dies geht in 

die gleiche Richtung wie die Vorgaben der EU-Kommission zur Beihilfenkontrolle. Wie lässt 
sich staatliche Wirtschaftstätigkeit theoretisch begründen? Welche Entscheidungsverfahren 

sollten angewandt werden? Wo liegen die Chancen und Risiken 
von Public Private Partnerships?
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vereinbarkeit von Gewinnmaximie-
rung und Wohlfahrtsmaximierung 
impliziert einen entsprechenden 
Eingriffsbedarf.

Als zweite im vorliegenden Kon-
text relevante Art von Marktver-
sagen ist die Beschränkung der 
Versorgung auf bestimmte Regio-
nen bzw. die Nichtgewährleistung 
einer fl ächendeckenden Versor-
gung zu nennen. Dieses Problem 
entsteht regelmäßig dann, wenn 
eine fl ächendeckende Versorgung 
zu privatwirtschaftlichen Konditio-
nen nicht (zusatz-)kostendeckend 
erfolgen kann. Die Beseitigung die-
ses Mangels durch die staatliche 
Gewährleistung von so genannten 
Universaldienstleistungen kann als 
Zurverfügungstellung eines öffent-
lichen Gutes2 – nämlich einer je-
dermann frei zugänglichen, gleich-
mäßigen und fl ächendeckenden 
Versorgung – verstanden werden. 
Die Finanzierung öffentlicher Güter 
muss grundsätzlich durch die öf-
fentliche Hand sichergestellt wer-
den. Die Produktion kann prinzipi-
ell durch die öffentliche Hand oder 
durch Private erfolgen. Da Univer-
saldienstleistungen im Normalfall 
(wenigstens regionale) natürliche 
Monopole darstellen dürften, las-
sen sich die Überlegungen zu na-
türlichen Monopolen auf diesen 
Fall übertragen.

Nun ist hinreichend bekannt, 
dass Marktversagen nur eine not-
wendige, jedoch keine hinreichen-
de Bedingung für staatliche Markt-
interventionen ist. Zum einen be-
steht die Möglichkeit ungeeigneter 
oder gar verschlechternder staatli-

2 Öffentliche Güter sind durch „Nichtaus-
schließbarkeit“ und „Nichtrivalität“ gekenn-
zeichnet. Die Nichtausschließbarkeit führt 
dazu, dass die potentiellen Nachfrager 
keine bzw. gegenüber ihrer tatsächlichen 
Zahlungsbereitschaft eine stark reduzierte 
Zahlungsbereitschaft signalisieren. Deshalb 
kommt entweder kein oder nur ein – gemes-
sen am Optimum – stark reduziertes privates 
Angebot zustande.

cher Eingriffe (als eine Form von so 
genanntem Staatsversagen). Zum 
zweiten existieren unter Umstän-
den marktliche Korrekturkräfte, die 
Marktunvollkommenheiten entge-
genwirken und staatliche Interven-
tionen ersetzen können.

Im Falle natürlicher Monopole 
wird regelmäßig die Idee der poten-
tiellen Konkurrenz bzw. des Wett-
bewerbes um den Markt („Contes-
table markets“) als Alternative zu 
staatlichen Eingriffen vorgebracht. 
Allerdings sind die Vorausset-
zungen für die Funktionsfähigkeit 
potentieller Konkurrenz hoch: So 
müssen alle potentiellen Anbie-
ter über die gleichen Kenntnisse 

bezüglich der Produktionstech-
nologie verfügen. Darüber hinaus 
dürfen keine Marktzutritts- oder 
Marktaustrittsbarrieren vorliegen. 
Freier Markteintritt erfordert, dass 
das auf dem Markt befi ndliche 
Unternehmen über keinerlei Kos-
tenvorteil gegenüber anderen po-
tentiellen Anbietern verfügt. Freier 
Marktaustritt bedeutet, dass die 
Unternehmen den Markt ohne Ver-
luste wieder verlassen können. Un-
ter diesen speziellen Umständen 
würde ein funktionsfähiger Wett-
bewerb unter allen potentiellen An-
bietern den auf dem Markt befi ndli-
chen Monopolisten disziplinieren.3

Nun sind gerade natürliche Mo-
nopole häufi g durch „Irreversibilitä-
ten“ bzw. verlorene Kosten („sunk 
costs“) gekennzeichnet. Von Irre-
versibilität ist dann die Rede, wenn 
zur Produktion eines Gutes/einer 
Leistung spezifi sches Kapital ein-
gesetzt werden muss, welches in 
anderen Verwendungen an Wert 
verliert. Als Beispiel lassen sich 
Leitungsnetze anführen. Diese 
können weder zu einem anderen 
Zweck verwendet noch kostenlos 
„auf Räder gestellt“ werden, um sie 
an einem anderen Ort zu nutzen. 
In diesem Fall ist der Marktaustritt 
eines Wettbewerbers nicht mehr 
kostenlos, so dass die dritte oben 
genannte Bedingung nicht erfüllt 
ist. Damit bleibt der Wettbewerb 
um den Markt zwar eine faszinie-
rende Idee, die jedoch in der Praxis 
kaum spürbare Wirkungen entfal-
ten dürfte.

Ausgangspunkt der folgenden 
Überlegungen bildet die Regu-
lierungstheorie bzw. die Theorie 
natürlicher Monopole, weil – wie 
dargelegt – die Daseinsvorsorge 

3 Selbst bei Erfüllung der genannten Voraus-
setzungen bestehen weitere Schwierigkei-
ten. Weder ist garantiert, dass unangreifbare 
(„sustainable“) Preise existieren, noch dass 
unangreifbare Preise im Falle ihrer Existenz 
wohlfahrtsoptimal sind.
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regelmäßig die Merkmale eines 
natürlichen Monopols mit Regu-
lierungsbedarf aufweist.4 Aufgabe 
eines („wohlmeinenden“ bzw. im 
öffentlichen Interesse agierenden) 
„Regulators“ ist es, dafür zu sor-
gen, dass das auf dem Markt be-
fi ndliche Unternehmen seine Preis-
setzungsmacht nicht zur Gewinn-
maximierung nutzt. Stattdessen 
hat er Durchschnittskostenpreise 
bzw. Ramsey-Preise durchzuset-
zen.5

Die Regulierung eines natürli-
chen Monopols kann in Form eines 
öffentlichen Unternehmens (in die-
sem Fall spricht man auch von „in-
terner Regulierung“) oder durch die 
Regulierung eines privaten Unter-
nehmens (auch als „externe Regu-
lierung“ bezeichnet) erfolgen. Bei 
öffentlichen Unternehmen kann die 
öffentliche Hand als Eigentümer 
bzw. Regulator die internen Unter-
lagen einschließlich der Daten des 
internen Rechnungswesens einse-
hen und unmittelbaren Einfl uss auf 
alle Unternehmensentscheidungen 
einschließlich der Preissetzung 
nehmen. Damit sind wohlfahrtsop-
timale bzw. allokationseffi ziente 

4 Weitere Überlegungen zum Vergleich öffent-
licher und privater Unternehmen bzw. zur Pri-
vatisierung fi nden sich z.B. bei H. M ü h l e n -
k a m p : Öffentliche Unternehmen aus Sicht 
der Neuen Institutionenökonomik, in: Zeit-
schrift für öffentliche und gemeinwirtschaft-
liche Unternehmen, H. 4, 2006, S. 390-417; 
und A. C a v a l i e re , S. S c a b ro s e t t i : Pri-
vatization and Effi ciency – From Principals 
and Agents to Political Economy, in: Nota 
di Lavoro, 99 (2006), Fondazione Eni Enrico 
Mattei, 2006, http://www.feem.it/feem/pub/
publications/wpapers/default.htm.

5 Bei Mehrproduktunternehmen kommt es 
darauf an, die „Gesamtwohlfahrt“ über alle 
Märkte, auf denen das Unternehmen tätig ist, 
zu maximieren. Dabei kann es sinnvoll sein, 
Quersubventionierungen zwischen Märkten 
herbeizuführen. Die Preise, die die gesamte 
vom Unternehmen erzeugte Wohlfahrt unter 
der Nebenbedingung der Gesamtkostende-
ckung maximieren, nennt man Ramsey-Prei-
se. In der Theorie der Regulierung natürlicher 
Monopole wird Kostendeckung als so ge-
nannte „Zweitbest-Lösung“ angestrebt, weil 
die „Erstbest-Lösung“ in Form von Grenz-
kostenpreisen einen Subventionsbedarf zur 
Folge hätte, dessen „Nebenwirkungen“ man 
vermeiden möchte.

Preise relativ leicht durchzusetzen. 
Gegenüber privaten Unternehmen 
muss der Regulator die Einsicht-
nahme in das interne Rechnungs-
wesen und in andere Unterneh-
mensdaten auf rechtlichem Wege 
erzwingen, wobei die Unternehmen 
bzw. deren Management selbst bei 
gesetzlich gegebenen Informati-
onspfl ichten nicht unbedingt ein 
Interesse an einer „wahren“ Be-
richterstattung haben. Die Setzung 
wohlfahrtsoptimaler Preise fällt al-
so bei privaten Unternehmen in der 
Tendenz schwerer als bei öffentli-
chen Unternehmen.

Dafür werden privaten Firmen 
stärkere Anreize zur kostengünsti-
gen Produktion („Kosteneffi zienz“) 
als öffentlichen Unternehmen un-
terstellt. Der Regulator kennt weder 
bei öffentlichen noch bei privaten 
Unternehmen die minimalen Pro-
duktionskosten. Bei öffentlichen 
Unternehmen kennt er immerhin 
anders als bei Privatunternehmen 
die tatsächlichen Produktionskos-
ten. Private Unternehmen werden 
bei einer kostenbasierten Regulie-
rung geneigt sein, gegenüber dem 
Regulator Kosten auszuweisen, die 
höher sind als die tatsächlichen 
Kosten.

Wenn wir vor dem Hintergrund 
der bis hierher geführten Über-
legungen öffentliche und private 
Unternehmen miteinander verglei-
chen, kommen wir zu dem Ergeb-
nis, dass öffentliche Unternehmen 
allokativ effi ziente Preise setzen 
werden, die aber auf überhöhten 
tatsächlichen Produktionskosten 
beruhen. Bei privaten Firmen wird 
es dem Regulator dagegen kaum 
gelingen, allokativ effi ziente Preise 
zu erreichen. Deren Preise werden 
gegenüber den tatsächlichen Kos-
ten mit einem Aufschlag (einer so 
genannten Informationsrente) ver-
sehen sein.6 Mit anderen Worten: 
Öffentliche Unternehmen produ-

zieren zu teuer, während Private zu 
hohe Preise setzen.

Da6 die tatsächlichen Kosten 
privater Firmen annahmegemäß 
geringer sind als bei öffentlichen 
Unternehmen, können in Abhän-
gigkeit vom Kostenaufschlag die 
Preise privater Unternehmen so-
wohl niedriger als auch höher sein 
als bei öffentlicher Produktion. Sind 
die Preise des Privaten höher, kann 
dies seine angenommenen Pro-
duktionskostenvorteile gegenüber 
öffentlichen Unternehmen mehr als 
zunichte machen. In diesem Fall 
sind aus wohlfahrtsökonomischer 
Sicht öffentliche Unternehmen 
gegenüber Privatfi rmen selbst bei 
höheren Produktionskosten vorzu-
ziehen.

Regulierungsverfahren

Die derzeitige Regulierungs-
praxis entwickelt sich in Richtung 
auf Preisobergrenzen- oder Erlös-
obergrenzenregulierung (auch als 
„Anreizregulierung“ bezeichnet). 
Hierbei versucht man, die den 
Unternehmen erlaubten Preise/
Einnahmen von den individuellen 
Kosten zu entkoppeln, um neben 
der Preiskontrolle auch Effi zienz-
anreize zu geben.7 Sofern sich die 
Regulierung an den Kosten der ef-
fi zientesten Unternehmen orientiert 
(„Effi zienzgrenzen-“ oder „Frontier-
Konzept“), gewinnt der Regulator 

6 In der Literatur ist eine Vielzahl von Me-
chanismen zur Regulierung privater Unter-
nehmen entwickelt und untersucht worden, 
um die Informationsasymmetrie zwischen 
Regulator und privaten Unternehmen aus-
zuhebeln. In der Tat wurden Mechanismen 
entdeckt, die in der Lage sind, private Unter-
nehmen (wenigstens auf längere Sicht) trotz 
der Informationsdefi zite des Regulators zu 
allokationseffi zienten Preisen zu bewegen. 
Leider basieren diese Ansätze auf unrealisti-
schen Annahmen. Neuere, der Realität weiter 
angenäherte Regulierungsansätze können 
dagegen letztlich nicht verhindern, dass den 
regulierten Unternehmen eine Informations-
rente bleibt.

7 Letzteres ist übrigens ein implizites Einge-
ständnis dafür, dass auch private Unterneh-
men im Monopolfall nicht unbedingt betrieb-
lich effi zient operieren.
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Kenntnisse über die kostenmini-
male Produktion.8

Das Effi zienzgrenzenkonzept 
bietet sich natürlich auch für den 
internen Regulator respektive öf-
fentliche Unternehmen an.9 Ein 
interner Regulator, der wenigstens 
näherungsweise die Minimalkos-
ten kennt, müsste zumindest the-
oretisch wenigstens genauso gute 
Ergebnisse erzielen können wie ein 
externer Regulator.

Ein grundlegendes Regulie-
rungsproblem kann aber auch 
die Anreizregulierung nicht lösen: 
Unter realistischen Bedingungen 
erfordern Regulierungsregimes 
zumindest auf längere Sicht An-
passungen, da sich die Marktbe-
dingungen im Zeitablauf ändern. 
Da es in der realen Welt unmöglich 
ist, alle Eventualitäten vorherzu-
sehen und im Vor hinein zu regeln, 
lassen sich bestenfalls die Regeln 
festschreiben, nach denen Adjus-
tierungen vorgenommen werden 
sollen. Letztlich wird die Regulie-
rungsinstanz dabei auf Informatio-
nen der Unternehmen angewiesen 
sein, mit den Unternehmen ver-
handeln und gegebenenfalls pro-
zessieren müssen usw. Ein inter-
ner Regulator dürfte unter diesem 
Gesichtspunkt gegenüber einem 
externen Regulator im Vorteil sein, 
weil er aufgrund seiner Eigentü-
merstellung über bessere unter-
nehmensinterne Informationen 
verfügt und unternehmensinterne 

8 Die in Deutschland im Bereich der Energie-
wirtschaft anzuwendende Anreizregulierung 
orientiert sich derzeit unter anderem an den 
tatsächlichen Kosten der Unternehmen. Auf 
längere Sicht ist eine Regulierung mittels 
„Frontier-Yardstick“ geplant, wobei sich dann 
die Effi zienzgrenze für jedes Unternehmen 
ausschließlich aus den Kosten anderer Un-
ternehmen ergibt (vgl. Bundesnetzagentur: 
Bericht der Bundesnetzagentur nach § 112a 
EnWG zur Einführung der Anreizregulierung 
nach § 21a EnWG, 2006, http://www.bun-
desnetzagentur.de/media/archive/6715.pdf).

9 In der Tat betrifft z.B. die Anreizregulierung 
der Bundesnetzagentur in der Energiewirt-
schaft private und öffentliche Unternehmen.

Anweisungen geben kann. Diese 
Überlegungen entsprechen in et-
wa der Linie der Transaktionskos-
tentheorie, die uns lehrt, dass un-
ter bestimmten Voraussetzungen, 
insbesondere bei spezifi schem 
Kapitaleinsatz, interne Lösungen 
externen Lösungen überlegen sein 
können.10

Versteigerung

In diesem Lichte ist auch die 
Versteigerung eines natürlichen 
Monopols („franchise bidding“) zu 
sehen, die im Kern der Ausschrei-
bung von Leistungen der Daseins-
vorsorge entspricht. Danach be-
kommt (nur) unter idealtypischen 
Bedingungen ein Unternehmen 
den Zuschlag, welches keinen Ge-
winn realisiert.11 Die Versteigerung/
Ausschreibung ist mit dem glei-
chen Problem behaftet wie die Re-
gulierung: Kosten, Nachfrage usw. 
ändern sich im Zeitablauf, weshalb 
die aus den oben genannten Grün-
den zwangsläufi g unvollständigen 
Verträge zwischen der öffentlichen 
Hand und Privaten nachträglich 
angepasst werden müssen. Aus-
schreibungen verursachen folglich 
nicht nur Beratungs-, Ausschrei-
bungs-, Verhandlungs- und Ver-
tragsabschlusskosten, sondern 
darüber hinaus – wie die explizite 
Regulierung – Überwachungs-, 
Anpassungs- und Durchsetzungs-
kosten. Regulierung und Aus-
schreibung von natürlichen Mo-
nopolen unterscheiden sich also 
letztlich kaum.12

10 Vgl. hierzu insbesondere O. E. W i l l i a m -
s o n : Franchise Bidding for Natural Monopo-
lies – in General and with Respect to CATV, in: 
Bell Journal of Economics, 1976, S. 73-104; 
und O. E. W i l l i a m s o n : The Economic Insti-
tutions of Capitalism, New York 1985.

11 Allerdings besteht im Mehrproduktfall kei-
ne Garantie für Ramsey-Preise.

12 Kurzfristige Verträge bieten aufgrund des 
spezifi schen Kapitals hier keine Lösung. Aber 
selbst wenn sie möglich wären, eröffneten sie 
keinen überzeugenden Ausweg, weil die von 
Marktzutritts- und Marktaustrittskosten un-
abhängigen Probleme bestehen blieben.

Die Unvollständigkeit der Regu-
lierung bzw. von Verträgen ist nun 
von erheblicher Bedeutung für die 
Frage, ob öffentliche oder private 
Unternehmen auf dem Gebiet der 
Daseinsvorsorge tätig sein sollen. 
Wären Regulierungsmechanismen/
Verträge vollständig bzw. gäbe es 
keine Informationsprobleme, könn-
te der Regulator einfach Anweisun-
gen geben bzw. alle Eventualitäten 
antizipierende (so genannte kontin-
gente) Verträge schließen. Es wä-
re gleichgültig, ob eine öffentliche 
oder eine private Lösung gewählt 
würde. Bei unvollständigen Verträ-
gen schließen gemäß der neueren 
Theorie der Verfügungsrechte die 
mit dem Eigentum verknüpften 
residualen Kontrollrechte die un-
vermeidbaren Regelungslücken.13 
Oder im Sprachgebrauch der 
Transaktionskostentheorie: Der Ei-
gentümer-Regulator kann im Zwei-
felsfall relativ leicht durchsetzbare 
Anweisungen geben, während der 
externe Regulator verhandeln und 
gegebenenfalls Recht und Verträge 
auf dem Rechtswege durchsetzen 
muss. Ein „Eigentümer-Regulator“ 
ist in dieser Welt in einer besseren 
Position als ein „Behörden-Regula-
tor“. Dies ist ein prinzipieller Vorteil 
des öffentlichen Unternehmens.

Qualitätsaspekte

Die bisherigen Ausführungen ab-
strahieren von der Qualität. Sofern 
Qualität schwer mess- bzw. be-
schreibbar ist und durch Qualitäts-
minderungen Kosteneinsparungen 
zu erzielen sind, wird ein preisregu-
liertes Unternehmen mit Gewinn-
absicht geneigt sein, seine Qualität 
zu reduzieren.14 In dieser Situation 
kann ein externer Regulator Quali-
tätsminderungen schwerer verhin-

13 Zur neueren Theorie der Verfügungsrechte 
vgl. z.B. O. H a r t : Firms, Contracts and Fi-
nancial Structure, Oxford u.a. 1995.

14 Dies kann selbst dann gelten, wenn das 
Unternehmen dadurch mit einem Nachfrage-
rückgang konfrontiert ist.
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dern als ein interner Regulator. Das 
heißt, Private werden unter den ge-
nannten Voraussetzungen tenden-
ziell eine schlechtere Qualität ablie-
fern als öffentliche Unternehmen.15 
Falls neben nicht bzw. schwer veri-
fi zierbaren Qualitätsaspekten auch 
messbare Qualitätsbereiche exis-
tieren, für die den Unternehmen 
mit steigender Qualität Zusatzer-
löse zugebilligt werden, ist die Ge-
samtqualität privater Unternehmen 
nicht zwangsläufi g schlechter als 
die öffentlicher Unternehmen. Ob 
eine öffentliche oder private Pro-
duktion unter Berücksichtigung 
der Qualitätsdimension vorzuzie-
hen ist, erfordert eine Abwägung 
von Kosten und Qualität. In der 
theoretischen Modellierung hängt 
das Ergebnis von den Annahmen/
Ge gebenheiten ab.16

Der Qualitätsaspekt verdeutlicht 
die Ambivalenz starker Anreize. 
Das Gewinnstreben hat in einer 
Welt unvollkommener Informatio-
nen eben auch Nebenwirkungen, 
die es gegen den zumindest ver-
muteten Vorteil höherer Kosteneffi -
zienz abzuwägen gilt.

Weitere Aspekte

Eine vollständige Gegenüber-
stellung öffentlicher und privater 
Unternehmen umfasst noch wei-
tere Aspekte, die hier aus Platz-
gründen nur angedeutet werden 
können. Von erheblicher Bedeu-
tung ist die Glaubwürdigkeit und 
Unabhängigkeit des Regulators. In 

15 Wir können unter schlechter Qualität im 
Übrigen auch Kostenverlagerungen subsu-
mieren. Schlechter Service bürdet den Kun-
den regelmäßig höhere Kosten auf. So gese-
hen ist nicht auszuschließen, dass einzelwirt-
schaftliche Kosteneinsparungen zu gesell-
schaftlichen Kostensteigerungen führen.

16 Vgl. O. H a r t , A. S h l e i f e r, R. W. V i s h n y : 
The Proper Scope of Government – Theory 
and an Application to Prisons, in: Quarterly 
Journal of Economics, 1997, S. 1127-1161; 
und B. U. W i g g e r : Public versus Priva-
te Production of Government Services, in: 
Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 2004, H. 1, 
S. 53-67.

der Literatur wird zu Recht auf die 
Probleme der Selbstbindung ei-
nes wohlfahrtsorientierten internen 
Regulators hingewiesen. Genauso 
berechtigt ist allerdings auch der 
Hinweis auf die mögliche Beein-
fl ussung („Capture“) einer externen 
Regulierungsinstanz durch die zu 
regulierenden (privaten) Unterneh-
men. Nicht zu vergessen sind auch 
mögliche Verteilungswirkungen 
durch die Übergabe von Daseins-
vorsorgemonopolen an Private. So 
scheint es in Großbritannien erheb-
liche Verteilungswirkungen gege-
ben zu haben. Diese waren nicht 
unbedingt positiv für die Bevölke-
rungsgruppen, denen man Vorteile 
durch die Privatisierung verspro-
chen hatte.17

Empirischer Befund

Regelmäßig wird angenommen 
bzw. behauptet, private Unterneh-
men seien wirtschaftlicher/effi zi-
enter als öffentliche Unternehmen. 
Dabei wird zum Teil auf empirische 
Untersuchungen verwiesen. Nun 
hängen Vergleichsergebnisse im-
mer davon ab, was und wie man 
vergleicht.

Aus den vorangehenden Aus-
führungen dürfte deutlich gewor-
den sein, dass im vorliegenden 
Kontext ausschließlich öffentliche 
und regulierte private Unterneh-
men derselben Branche einander 
gegenüberzustellen sind. Zweitens 
sind Gewinnvergleiche irrelevant. 
Entscheidend sind die Wohlfahrts-
wirkungen. Leider existieren keine 
bzw. sind dem Verfasser keine ent-
sprechenden empirischen Unter-
suchungen bekannt.

Immerhin gibt es diverse Analy-
sen der Kosten- und Produktions-
effi zienz öffentlicher und privater 

17 Vgl. z.B. D. P a r k e r  (Hrsg.): Privatisation 
in the European Union – An Overview, in: 
d e r s . (Hrsg.): Privatisation in the European 
Union – Theory and Policy Perspectives, 
London, New York 1998, S. 38 ff.

Unternehmen. Diese ergeben für 
die hier relevanten Bereiche ein ge-
mischtes Bild, d.h., es lassen sich 
sowohl viele Fälle beobachten, in 
denen private effi zienter sind als 
öffentliche Unternehmen, als auch 
eine große Zahl von Fällen, in de-
nen öffentliche Unternehmen pro-
duktions- oder kosteneffi zienter 
arbeiten als Privatfi rmen.18 Dieses 
Ergebnis steht im Widerspruch 
zu der in theoretischen Model-
len eigentlich immer zu fi ndenden 
Annahme bzw. Implikation, dass 
Private generell über Produktions-
kostenvorteile verfügen.

Die Berücksichtigung von Re-
gulierungs- respektive Transakti-
onskosten dürfte eine Ergebnisver-
schiebung zugunsten öffentlicher 
Unternehmen zur Folge haben. 
Welchen Einfl uss die Qualität auf 
die Beurteilung hat, ist aus meiner 
Sicht offen. Hierzu sind weitere 
empirische Untersuchungen erfor-
derlich.

Fazit

Vor dem Hintergrund der theo-
retischen und empirischen Überle-
gungen ist weder öffentlichen noch 
privaten Unternehmen im Bereich 
der Daseinsvorsorge ein generel-
ler Vorzug zu geben. Demzufolge 
sind alle Entwicklungen in Gesetz-
gebung und Rechtsprechung, die 
de facto einem dieser beiden ins-
titutionellen Arrangements einen 
Vorrang einräumen, abzulehnen. 
Vielmehr scheint im Grundsatz eine 
unvoreingenommene Einzelfallprü-
fung angezeigt.

18 Vgl. z.B. H. M ü h l e n k a m p : Eine ökono-
mische Analyse ausgewählter institutionel-
ler Arrangements zur Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben, Baden-Baden 1999, S. 120 ff.; 
B. V i l l a l o n g a : Privatization and Effi ciency 
– Differentiating Ownership Effects from Poli-
tical, Organizational, and Dynamic Effects, in: 
Journal of Economic Behavior and Organiza-
tion, 2000, S. 43-74; und J. O. W i l l n e r : Ow-
nership, Effi ciency, and Political Interference, 
in: European Journal of Political Economy, 
2001, S. 723-748.
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Justus Haucap

Daseinsvorsorge zwischen Beihilfenkontrolle und 
globalem Wettbewerb

Von fundamentaler Bedeutung 
ist hierbei der Vergleichsfokus. Ein 
Vergleich allein der Produktions-
kosten wirkt verzerrend, er führt 
wahrscheinlich zu einer zu weitge-
henden Privatisierung. Ein umfas-
sender Wirtschaftlichkeits- oder 
Effi zienzvergleich läuft auf einen 
Wohlfahrtsvergleich hinaus. Da die-

ser in der Praxis bestenfalls selten 
durchführbar sein dürfte, sind er-
satzweise neben den Produktions-
kosten wenigstens Regulierungs- 
bzw. Transaktionskosten und (dro-
hende) Qualitätsunterschiede zu 
berücksichtigen.

Sofern die hier beschriebene 
„richtige“ Entscheidungsprozedur 

bei der Wahl öffentlicher oder pri-
vater Unternehmen zu einer Ko-
existenz beider Lösungen führt, 
kann der dann weiterhin mögliche 
Vergleich bzw. Wettbewerb zwi-
schen beiden Bereitstellungsfor-
men zu einer gegenseitigen Diszi-
plinierung im Interesse von Kunden 
und Steuerzahlern führen.

Nationalstaaten und auch re-
gionale und kommunale Ge-

bietskörperschaften sehen sich in 
jüngerer Zeit durch zwei Makro-
Trends in ihren politischen Ge-
staltungsspielräumen be schränkt. 
Dies ist erstens die Globalisierung, 
welche die Möglichkeiten staat-
licher Gestal tung verändert, und 
zweitens die zumindest in Europa 
voranschreitende Zentralisierung 
der Politik, welche nationalstaat-
liche, regionale und kommunale 
Aufgabenträger in ihrem Ver halten 
neuen Regeln unterwirft. Zum ers-
ten Punkt: Aufgrund der Globalisie-
rung der Produkt- und Faktormärk-
te stehen Standorte heute stärker 
als früher in einem Wettbewerb um 
Investitionen (und damit Jobs), die 
durch unternehmens freund liche 
Bedin gungen wie niedrige Unter-
nehmenssteuern oder attraktive 
Standortbedingungen angezogen 
werden sollen. Zugleich wird ver-
sucht, die Produktionsbedingun-
gen für bestehende Unter nehmen 
zu verbessern, um deren inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit 
zu stärken. Des Weiteren wird es 
für ineffi ziente Unternehmen (z.B. 
solche in kommunalem Eigentum) 

schwieriger, in diesem internati-
onalen Wettbewerb zu bestehen. 
Der zunehmende Wettbewerb führt 
somit dazu, dass gewisse Verhal-
tensweisen nicht länger möglich 
sind.1

Neben der Einschränkung politi-
scher Handlungsspielräume durch
das Zusammenwachsen der Märk-
te und der so zunehmenden Wett-
bewerbsintensität wird staatliches 
Handeln zugleich schärfer durch 
supranationale Instanzen kon-
trolliert, oftmals gerade mit dem 
Ziel, den Wett bewerb nicht durch 
staatliche Interventionen zu ver-
zerren oder gar vollständig auszu-
bremsen. So bestehen in der EU 
Verpfl ichtungen, von öffentlichen 
Stellen bezogene Leistungen ab ei-
nem bestimmten Volumen EU-weit 
auszuschreiben. Auch die Vergabe 
staatlicher Subven tionen an private 
und staatliche Unternehmen wird 
im Rahmen der Beihilfen kontrolle 
verstärkt durch die EU-Kommissi-
on überwacht; die Möglichkeiten 
der Subven tionsvergabe sind stark 

1 Vgl. z.B. H. W. S i n n : The New Systems 
Competition, in: Perspektiven der Wirt-
schaftspolitik, Bd. 5 (2004), S. 23-38.

eingeschränkt worden, und sie 
sollen im Zuge des Aktionsplans 
„Staatliche Beihilfen“ noch weiter 
reduziert werden.2

Somit sind dem Ausmaß staatli-
cher Aktivitäten durch zwei Seiten 
Grenzen gesetzt: Durch die Globa-
lisierung bzw. den damit einherge-
henden Wettbewerb auf der einen 
Seite und durch die zunehmende 
Kontrolle staatlicher Politik durch 
supranationale Instanzen auf der 
anderen Seite.

Daseinsvorsorge und 
Beihilfenkontrolle

Im Zuge einer stärker ökono-
misch ausgerichteten Beihilfen-
kontrolle, welche die EU-Kommis-
sion im Rahmen des Aktionsplans 
„Staatliche Beihilfen“ verfolgt, 
sollen staatliche Beihilfen im Grun-
de nur noch dann zu rechtfertigen 
sein, wenn sie mit den übergeord-
neten sozialen Zielen der EU über-
einstimmen (wie z.B. durch Regio-
nalbeihilfen einen regionalen Aus-

2 Vgl. EU-Kommission: Aktionsplan Staat-
liche Beihilfen. Weniger und besser ausge-
richtete staatliche Beihilfen: Roadmap zur 
Reform des Beihilferechts 2005-2009, KOM 
(2005) 107, Brüssel.
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gleich zu erzielen) oder aber, wenn 
durch eine Beihilfe Marktversagen 
kuriert werden kann.3

In der ökonomischen Fachlitera-
tur ist relativ klar abgegrenzt, was 
unter Marktversagen zu verstehen 
ist und was nicht. Ganz grob wer-
den dabei typischerweise vier oder 
fünf Kategorien unterschieden: (1) 
externe Effekte, (2) öffentliche Gü-
ter, (3) Wettbewerbsdefi zite (z.B. 
auf grund natürlicher Monopole), 
(4) Informationsprobleme und (5) 
Anpassungsmängel.4 In all diesen 
Fällen geht es darum, dass der 
Markt allein bestimmte Leistungen 
nicht in einem effi zienten Umfang 
bereitstellt, sondern im Vergleich 
zum Wohlfahrtsmaximum ineffi zi-
ent wenig oder auch ineffi zient viel 
produziert wird. Es geht also nicht 
unbedingt um ein Abweichen vom 
politisch gewünschten Umfang ei-
ner Leistung, sondern um ein Ab-
weichen vom effi zienten Umfang.

In den in der ökonomischen 
Literatur relativ klar defi nierten 
Fällen von Marktversagen kann 
eine staatliche Beihilfe in der Tat 
helfen, dies zu überwinden. Be-
vor allerdings vom Marktversa-
gen auf die Notwendigkeit eines 
staatlichen Eingriffs geschlossen 
werden kann, sind die Proble-
me zu berücksichtigen, die durch 
staatliches Handeln selbst entste-
hen. Ein einfacher Vergleich realer 
Märkte mit hypothetischen Lehr-
buchidealen ist nichtssagend, wie 
schon Demsetz (1969) mit seiner 
Kritik am so genannten Nirwana-

3 Vgl. EU-Kommission, a.a.O.; sowie R. N i t -
s c h e , P. H e i d h u e s : Study on Methods to 
Analyse the Impact of State Aid on Compe-
tition, European Economy, Economic Pa-
pers Nr. 244, EU-Kommission, Brüssel 2006; 
und H. F r i e d e r i s z i c k , L.-H. R ö l l e r,  V. 
Ve ro u d e : European State Aid Control: An 
Economic Framework, erscheint in: P. B u c -
c i ro s s i  (Hrsg.): Advances in the Economics 
of Competition Law, Cambridge MA, 2006. 

4 Vgl. z.B. M. F r i t s c h , T. We i n ,  H.-J. 
E w e r s : Marktversagen und Wirtschaftspo-
litik, 7. Aufl age, München 2007. 

Ansatz verdeutlicht hat.5 Erforder-
lich ist vielmehr ein komparativ-in-
stitutionenökonomischer Ansatz, 
der die Konsequenzen von Staats- 
und Marktversagen miteinander 
vergleicht und dann das geringere 
der beiden Übel wählt. Demzu-
folge soll im Rahmen des stärker 
ökonomisch fundierten Ansatzes 
in der Beihilfen kontrolle bei der 
Anmeldung von Beihilfen nicht 
nur dargelegt werden, dass ein 
Marktver sagen besteht, sondern 
es muss ebenso belegt werden, 
dass dieses Marktversagen am 
besten durch die Vergabe von Bei-
hilfen kuriert werden kann.6

Weil eine Rechtfertigung staat-
licher Beihilfen durch angebliches 
Marktversagen nach den neuen 
Beihilferegeln nur relativ begrenzt 
möglich ist (z.B. bei Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung oder 
bei Umwelt schutzmaßnahmen), 
wird von den Beihilfe gewähren-
den Staaten, insbesondere von 
Deutschland, vermehrt auf die 
Notwendigkeit der so genannten 
Daseinsvorsorge verwiesen.7 In der 
englischsprachigen Literatur wird 
in ähnlicher Weise auch von Dienst-
leistungen von allgemeinem Inter-
esse („services of general interest“) 
gesprochen.8 Es stellt sich somit 
die Frage, ob sich eine Beihilfen-
gewährung durch den Verweis auf 
die Daseins vorsorge ökonomisch 
rechtfertigen lässt.

Im Gegensatz zum Begriff des 
Marktversagens handelt es sich bei 
dem Begriff der Daseins vorsorge 

5 H. D e m s e t z : Information and Effi ciency: 
Another Viewpoint, in: Journal of Law and 
Economics, Bd. 12 (1969), S. 1-22.

6 Vgl. R. N i t s c h e ,  P. H e i d h u e s , a.a.O.; 
sowie H. F r i e d e r i s z i c k , L.-H. R ö l l e r,  V. 
Ve ro u d e n , a.a.O.

7 Vgl. F. G r ö t e k e , K. H e i n e : Beihilfenkon-
trolle und europäische Verfassung am Bei-
spiel der Daseins vorsorge, in: Aussenwirt-
schaft, 60. Jg. (2005), S. 463-484.

8 Vgl. z.B. EU-Kommission: White Paper on 
Services of General Interest, COM (2004) 374 
fi nal, Brüssel.

nicht um einen ökonomischen Be-
griff. Vielmehr handelt es sich um 
einen verwal tungsrechtlichen Aus-
druck, welcher von Ernst Forsthoff 
eingeführt wurde9 und der ökono-
misch nicht belegt und erst recht 
nicht defi niert ist. Gemeint ist typi-
scherweise eine Sicherstellung der 
„Grundversorgung“ der Bevölke-
rung, wobei auch unterschiedlich 
breit defi niert sein kann, was mit 
„Grundver sor gung“ gemeint ist. 
Oftmals (aber nicht immer) han-
delt es sich um Leistungen, wel-
che von kommunalwirtschaftlichen 
Betrieben erbracht werden, wie 
z.B. Verkehrs- und Beförderungs-
leistungen im ÖPNV, Gas- und 
Strom ver sorgung (Stadtwerke), 
Müllabfuhr, Wasserversor gung 
und Abwasserbeseitigung, Finanz-
dienstleistungen (Spar kassen), 
Bildungs- und Kultur angebote, 
Dienstleistungen im Bereich des 
Gesund heitswesens (Kranken-
häuser, Landärzte), Kommunika-
tionsdienste (Post und Telekom-
munikation) sowie Informations-
angebote (Fernsehen). Bis auf die 
letzten beiden Beispiele bewegen 
sich die anderen im kommunalen 
oder zumindest regionalen Be-
reich. 

Liegt auf diesen Märkten uniso-
no Marktversagen vor? Ohne die 
Märkte bzw. die ange sprochenen 
Dienstleistungen im Einzelnen 
durchzudeklinieren, lässt sich 
schnell erkennen, dass ein klassi-
sches Marktversagen, welches ge-
gebenenfalls staatliches Eingreifen 
oder gar eine staat liche Bereitstel-
lung erforderlich machen würde, 
in manchen Bereichen (wie Thea-
ter, Kultur angebote, Sparkassen) 
sicher nicht auszumachen ist. In 
anderen Fällen hingegen können 
natürliche Monopole vorliegen, so 
etwa bei dem ÖPNV, der Gas- und 

9 Vgl. E. F o r s t h o f f : Die Verwaltung als 
Leistungsträger, Stuttgart 1938; sowie E. 
F o r s t h o f f : Die Daseinsvorsorge und die 
Kommunen, Stuttgart 1958.
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Stromversorgung, der Müll abfuhr, 
der Wasser versor gung und Abwas-
serbeseitigung sowie bei Kommu-
nikationsdiensten. Jedoch machen 
diese natür lichen Monopolstel-
lungen keinesfalls staatliche Sub-
ventionen oder gar eine staatliche 
Bereit stellung erforderlich. Ganz 
im Gegenteil, bei vielen dieser Bei-
spiele ist eher eine Preisregulierung 
erforderlich, um Verbraucher vor 
überhöhten Preisen zu schützen. 

Bei vielen der genannten Bei-
spiele geht es jedoch politisch 
auch gar nicht um die Regulierung 
natürlicher Monopole und das Ku-
rieren von Marktversagen, sondern 
darum, dass politisch bestimm-
te Leistungen erwünscht werden 
(wie ÖPNV, Kulturangebote, fl ä-
chendeckende Postzu stellung an 
fünf Tagen in der Woche), die der 
Markt einfach deshalb nicht er-
bringt, weil die  Konsumenten nicht 
genug dafür bezahlen würden, um 
eine Bereitstellung am Markt zu 
ermöglichen. Im Gegensatz zum 
Marktversagen geht es also nicht 
um ein Abweichen vom effi zienten 
Umfang der Leistungserstellung, 
sondern darum, dass der Markt 
nicht den politisch gewünschten 
Umfang produziert. Der politisch 
gewünschte Umfang muss dabei 
keineswegs dem ökonomisch ef-
fi zienten Umfang der Leistungs-
erbringung entsprechen. In einer 
Demokratie ist dies auch durchaus 
legitim, denn außer ökonomischen 
Effi zienzzielen spielen natürlich 
auch andere Wertvorstellungen 
und Ziele eine Rolle. 

Es stellt sich nun die Frage, ob 
eine staatliche Produktion der be-
troffenen Leistung für diese Da-
seinsvorsorge erforderlich ist, denn 
traditionell wurde die Bereitstellung 
der politisch gewünschten Leistung 
dadurch sichergestellt, dass Kom-
munen oder andere Gebietskörper-
schaften diese selbst in Regiebe-
trieben oder anderen öffentlichen 

Unternehmen erstellt haben. Al-
lerdings ist diese Option durch die 
ordnungspolitischen Reformen 
und die Marktöffnung in vielen die-
ser Bereiche aufgrund des zuneh-
menden Wettbewerbsdrucks nicht 
länger verfügbar.

Daseinsvorsorge auf 
liberalisierten Märkten

Die gerade genannten Sektoren, 
die Eigenschaften natürlicher Mo-
nopole aufweisen, sind in den ver-
gangenen 20 Jahren Gegenstand 
umfangreicher und sehr grundle-
gender Reformen gewesen. Ziel 
dieser Reformen war zumeist 
die Öffnung des Marktes für den 
Wettbewerb. Diese Liberalisierung 
erfolgte in Europa vor dem Hin-
tergrund von zwei verschiedenen 
ökonomischen Erkenntnissen aus 
sehr guten Gründen: Zum einen 
war dies die Einsicht, dass ein Mo-
nopol nicht nur zu überhöhten Prei-
sen und der damit einhergehenden 
allokativen Ineffi zienz führen kann, 
sondern darüber hinaus aufgrund 
des fehlenden Wettbewerbsdrucks 
oft auch ineffi zient produziert, d.h. 
es kommt zu produktiver Ineffi zi-
enz. Das Monopol unternehmen 
produziert dann zu ineffi zient ho-
hen Kosten. Dies ist möglich, da ein 
Monopo list anders als Unterneh-
men im Wettbewerb aufgrund der 
fehlenden Substitutions möglich-
keiten für die Nachfrager auch bei 
ineffi zienter Produktion am Markt 
bestehen bleiben kann.

Besonders gravierend ist dieses 
Problem der produktiven Ineffi zienz 
gerade bei öffentlichen Unterneh-
men. Während private Unterneh-
men in der Regel nicht nur gewinn-
orientiert arbeiten (und daher auch 
Interesse an einer möglichst effi zi-
enten Produktion haben), sondern 
zudem auch einer Kontrolle und 
Disziplinierung durch die Finanz- 
und Kapitalmärkte unterliegen, 
verfolgen öffentliche Unternehmen 
oft kein klares Gewinnziel (sondern 

oft mehrere, möglicher weise konfl i-
gierende Ziele), und sie unterliegen 
auch nicht so sehr dem Druck der 
Kapital märkte. Vielmehr operieren 
sie mit weichen Budgetrestrikti-
onen („soft budget constraints“), 
die zu produktiver Ineffi zienz „ein-
laden“. Während das Problem der 
allokativen Ineffi zienz bei öffentli-
chen Unternehmen aufgrund des 
fehlenden Profi tinteresses selbst 
im Monopolfall weniger gravierend 
sein kann als bei privaten Monopo-
len, ist das Problem der produkti-
ven Ineffi zienz dafür aber umso 
ausgeprägter.

Dieser produktiven Ineffi zienz 
kann man prinzipiell schon durch 
die Überführung von staat lichen 
Versorgungsbetrieben in eine pri-
vatrechtliche Form und vor allem 
durch eine tatsäch liche materielle 
Privatisierung zumindest teilwei-
se begegnen. Da eine Überfüh-
rung in Privat eigentum jedoch 
zugleich eine Neuausrichtung 
der Anreize hin auf eine stärkere 
Gewinn orientierung bedeutet, sind 
Privatisierungen staatlicher Ver-
sorgungsbetriebe oft nur politisch 
durchsetzbar, wenn zugleich Kon-
sumenten durch eine effektive Re-
gulierung vor einer etwaigen Aus-
beutung geschützt werden.

Allein die Privatisierung verlangt 
also in diesen Sektoren schon eine 
andere Re gulierung. Die Überfüh-
rung von Versorgungsaufgaben in 
private Hände und die Ausge stal-
tung eines dazu passenden Re-
gulierungsrahmens sind daher als 
institutionelle Komplemen te anzu-
sehen.

Des Weiteren spielen trotz des 
Paradigmenwechsels, den es bei 
der Regulierung vieler natür licher 
Monopole mittlerweile gegeben 
hat, verteilungspolitische Ziele 
nach wie vor eine erhebliche Rolle. 
So hat die Bundesnetzagentur in 
dem 2006 vorgelegten Bericht zur 
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Anreiz regulierung der Elektrizitäts-
netze sehr deutlich gleich auf der 
ersten Seite in Textziffer 3 auf diese 
Verteilungsaspekte hingewiesen. 
Dort heißt es: „Eine Effi zienzsteige-
rung kann dabei nicht ausschließ-
licher Zweck der Anreiz regulierung 
sein. Ziel des staatlichen Ein-
griffs muss es auch sein, Gewin-
ne aus natürlichen Monopolen zu 
begrenzen.“10 Und in Textziffer 166 
desselben Berichtes heißt es etwas 
ausführlicher: „Eine Effi zienzstei-
gerung und die damit verbundene 
Möglichkeit für die Unternehmen, 
die erzielten Gewinne einzubehal-
ten, kann dabei nicht ausschließli-
cher Zweck der Anreizregulierung 
sein. Ziel des staatlichen Eingriffs 
muss es auch sein, Gewinne aus 
natürlichen Monopolen zu begren-
zen und Effi zienzgewinne an die 
Kunden weiterzugeben. Neben 
ökonomischen Aspekten spielen 
auch Fragen der öffentlichen und 
politischen Akzeptanz eine Rolle. 
Wird ein Regulierungsregime von 
der Öffentlichkeit abgelehnt oder 
produziert es unerwünschte Er-
gebnisse, kann es dauerhaft nicht 
bestehen“. 

Es geht also um die Teilhabe der 
Verbraucher an den Effi zienzge-
winnen. In der Tat hat die empiri-
sche Arbeit von Henisz, Holburn 
und Zelner jüngst gezeigt, dass 
fehlende politische Akzeptanz zu 
instabilen Rahmen bedingungen 
führt.11 Dies wiederum wirkt sich 
gerade in netzgebundenen Indust-
rien, die sich durch ein hohes Maß 
an spezi fi schen Investitionen und 
damit verbunden irreversiblen Kos-

10 Bundesnetzagentur: Bericht der Bundes-
netzagentur nach §112a EnWG zur Einfüh-
rung der Anreiz regulierung nach §21a EnWG, 
Bonn 2006.

11 W. H e n i s z , G. F. H o l b u r n , B. A. Z e l -
n e r : Deinstitutionalization and Institutional 
Replacement: State-Centered and Neo-Li-
beral Models in the Global Electricity Supply, 
Papier vorgestellt auf der 10. Jahrestagung 
der International Society for New Institutio-
nal Economics (ISNIE), Boulder, CO, 21.-24. 
September 2006.

ten aus zeichnen, äußerst negativ 
auf die Investitionsanreize aus. 
Somit ist die politische Akzeptanz, 
die durch eine „faire“ Verteilung der 
Effi zienzgewinne erreicht wird, 
nicht zwangsläufi g als außerökono-
misches Ziel anzusehen. Vielmehr 
wird durch eine faire Ver teilung 
der Effi zienz gewinne das Regulie-
rungssystem stabilisiert und durch 
die dadurch abge sicherten Inves-
titionsanreize auch die langfristige 
Effi zienz des Marktes unterstützt. 
Vertei lungs- und Effi zienzziele 
müssen sich somit nicht wider-
sprechen, legt man einen institutio-
nen ökonomischen Effi zienzbegriff 
zugrunde.

Es stellt sich also die Frage, wie 
der z.B. auch bei der aktuellen Li-
beralisierung des Post marktes oft 
geäußerten Befürchtung Rechnung 
getragen werden kann, dass es bei 
der Libera lisierung dieser Sektoren 
zu einem Rückgang des Umfangs 
der Daseinsvorsorge kommen 
könnte. Anders ausgedrückt lautet 
die Frage: Wie kann sichergestellt 
werden, dass kein Verbraucher sich 
durch die Marktöffnung schlechter 
stellt (wenn dies politisch trotz der 
resultierenden Ineffi zienzen nicht 
gewünscht ist)? Dies betrifft ge-
rade die Verbraucher, die Leistun-
gen beanspruchen, die der Markt 
eigentlich nicht zu den politisch 
gewünschten Preisen bereitstel-
len würde. Im Post- und Telekom-
munikationsbereich gibt es dazu so 
genannte Universaldienstverpfl ich-
tungen, im Personenverkehr wird 
über die Regionalisierungsmittel 
die Möglichkeit eröffnet, auch ei-
gentlich unprofi table Strecken zu 
„bestellen“ (der so genannte Be-
stellverkehr).

Eine effi ziente und von vielen 
Ökonomen seit langer Zeit propa-
gierte Lösung besteht darin, die 
Leistungen, die der Markt nicht 
erbringt, die Politik aber wünscht, 
im Rahmen eines Ausschreibungs-

wettbewerbs auszuloben12 und 
dann entweder an denjenigen zu 
vergeben, der eine bestimmte 
Leistung am günstigsten (d.h. mit 
dem geringsten Subventionsbe-
darf) anbieten kann, oder aber an 
denjenigen, der bei einem vorge-
gebenen Subventionsvolumen 
das attraktivste Leistungspaket 
anbieten kann. Ein solcher Aus-
schreibungswettbewerb geht auch 
völlig mit den Regeln der Beihil-
fenkontrolle (gerade auch nach 
dem EuGH-Urteil im Fall Altmark 
Trans von 2003)13 in der EU kon-
form. Durch Ausschreibungsver-
fahren lässt sich die Bereitstellung 
politisch gewünschter Leistungen 
im Rahmen der Daseinsvorsorge 
auch wettbewerbskonform orga-
nisieren. Auch für die so genann-
ten Universaldienstleistungen sind 
Ausschreibungsverfahren der ord-
nungspolitisch saubere Weg, um 
politisch gewünschte Markteingrif-
fe ohne Wettbewerbsverzerrungen 
zu organisieren.

Fazit

Während es im Fall von Marktver-
sagen darum geht, dass der Markt 
nicht den effi zienten Umfang einer 
bestimmten Leistung erbringt (ent-
weder zuviel oder zuwenig), geht 
es bei der Daseinsvorsorge darum, 
dass der Markt nicht den politisch 
gewünschten Umfang einer Leis-
tung bereitstellt, selbst wenn dieser 
politisch gewünschte Umfang rein 
ökonomisch betrachtet nicht effi -
zient ist. In einer Demokratie sind 
diese außerökonomischen Ziele 
jedoch zu respektieren. Zugleich 
kann die Daseinsvorsorge durch 
Ausschreibungs verfahren auch ef-
fi zient und wettbewerbskonform 
organisiert werden. So können für 
die Bürger politisch gewünschte 

12 Vgl. z.B. W.-H. S n e t h l a g e : Privatisie-
rung durch Ausschreibungsverfahren, Berlin 
2001.

13 Siehe http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:62000J0280:DE:
HTML.
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Die Frage in der Überschrift be-
zeichnet ein Streit-Thema von 

periodischer Aktualität. Nun hat es 
wieder Konjunktur. Bereits wenige 
Beispiele belegen dies. 

„Alle Jahre wieder ringt der BDI 
mit der Daseinsvorsorge“, so lau-
tet der bissige Kommentar eines 
bayerischen Beobachters,1 der 
an die alte BDI-Broschüre „Deck-
mantel Daseinsvorsorge“2 und an 
das neuere ordnungspolitische 
Strategiepapier dieses Verbandes 
mit dem (geläuterten) Titel „Fairer 
Wettbewerb zwischen Kommunen 
und Privatwirtschaft“3 erinnert. 

Das Ringen um die Daseinsvor-
sorge spiegelt sich gegenwärtig 
auch wider in dem Streit um die 
Bahnprivatisierung (Stichwort „Öf-
fentliche Infrastruktur-Verantwor-
tung“) oder dort, wo Stadtwerke 
aufgerufen werden, dem Oligopol 
der vier großen Strom-Verbundun-
ternehmen als Wettbewerber ge-

1 H. W i e t h e - K ö r p r i c h : Alle Jahre wie-
der ... ringt der BDI mit der Daseinsvorsorge, 
in: Bayerischer Gemeindetag, Heft 1/2007.

2 „Deckmantel Daseinsvorsorge“, Broschüre 
des BDI e.V., Berlin 2000.

3 Bundesverband der Deutschen Industrie: 
Fairer Wettbewerb zwischen Kommunen und 
Privatwirtschaft, Ordnungspolitisches Strate-
giepapier des BDI e.V., Berlin 2006.

Michael Schöneich

Sollten Güter der Daseinsvorsorge in staatlichen oder 
privaten Unternehmen erstellt werden?

genüberzutreten oder schließlich 
dort, wo am 20. September 2007 
im Landtag von Nordrhein-West-
falen eine rigide Verschärfung des 
Gemeindewirtschaftsrechts ein-
schließlich strenger Subsidiaritäts-
klausel beschlossen worden ist. 

Allein die schrillen Töne aus 
Düsseldorf mit den platten Paro-
len wie „Privat vor Staat“ sind An-
lass genug, einen kritischen Blick 
auf die Entwicklung zu werfen und 
Hinweise zu geben, wie sich die 
ideologischen Gräben zwischen 
Gegnern und Befürwortern der Da-
seinsvorsorge ausgleichen lassen. 
Denn, so wie bisher, kann es ord-
nungspolitisch und rechtlich nicht 
weitergehen. Europa besetzt das 
Thema „Daseinsvorsorge“ unter 
dem neuen Namen „Dienstleistun-
gen von allgemeinem Interesse“ 
immer mehr und fährt einen strik-
ten Wettbewerbskurs. Die Länder 
hingegen ignorieren diese Ent-
wicklung und handhaben das The-
ma völlig uneinheitlich und nutzen 
das Gemeindewirtschaftsrecht als 
Tummelplatz für parteipolitische 
Profi lierungen. Dazwischen laviert 
eine Bundesregierung mehr oder 
weniger ratlos und meidet klare 
Stellungnahmen. Allein die aktu-
elle Koalitionsvereinbarung vom 

11. November 2005 gibt hier ei-
ne Richtung an, indem sich diese 
auf die fortbestehende Organisa-
tionshoheit der Kommunen über 
die Wasserversorgung sowie die 
Abwasser- und Abfallentsorgung 
festlegt.

Vorgeschichte

Der wieder aufgefl ammte Streit 
um die Daseinsvorsorge lässt sich 
nicht schlichten ohne kurzen Blick 
zurück, zumal dieser ein großes Di-
lemma deutlich werden lässt.

Nach Verkündung der 
Stein´schen Städteordnung vor 
ziemlich genau 200 Jahren als 
Geburtsstunde der modernen 
kommunalen Selbstverwaltung in 
Deutschland ist das nationale Ge-
meindewirtschaftsrecht vor allem 
geprägt worden durch zwei Ur-
sprünge, die beide in die 30er Jah-
re des vorigen Jahrhunderts fallen. 
Zum einen durch die Deutsche 
Gemeindeordnung vom 30.1.1935 
(RGBl. I Seite 49), zum anderen 
durch die Forsthoff´sche Lehre von 
der Daseinsvorsorge, ebenfalls 
in den 30er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts. Heute noch aktuell 
in ihren Grundzügen machte die 
Deutsche Gemeindeordnung in 
§67 die Errichtung und Erweite-

Leistungen erbracht werden, ohne 
dass es zu Wettbewerbsverzerrun-
gen kommen muss. 

Bei einem weitergehenden, 
institutionen ökono mischen Effi zi-
enzbegriff – wie er von Williamson 
und Dixit14 benutzt wird – kann die 
Daseinsvorsorge sogar als Element 

zur Stabilisierung ordnungspoliti-
scher Reformen angesehen wer-
den, sofern durch diese Maßnah-
men die öffentliche und politische 
Akzeptanz von Reformen erhöht 

wird. In diesem Sinne kann die 
langfristige Effi zienz des Marktes 
durch die Daseinsvorsorge so-
gar unterstützt werden. Allerdings 
sollte dabei auf eine wettbewerbs-
konforme Ausgestaltung geachtet 
werden. Genau dies ist durch ge-
eignete Ausschreibungsverfahren 
auch relativ problemlos möglich.

14 Vgl. O. E. W i l l i a m s o n : The Mechanisms 
of Governance, Oxford 1996; und A. D i x i t : 
Transaction Cost Politics, Cambridge MA, 
2006.
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rung wirtschaftlicher Unterneh-
men im kommunalen Bereich von 
drei Voraussetzungen abhängig, 
nämlich erstens, dass der öffent-
liche Zweck das Unternehmen 
rechtfertigt, zweitens, dass das 
Unternehmen nach Art und Um-
fang in einem angemessenen 
Verhältnis zur Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde steht und drittens, 
dass der Zweck nicht besser und 
wirtschaftlicher durch einen ande-
ren erfüllt wird oder erfüllt werden 
kann. Im Laufe der Zeit ist diesen 
drei Voraussetzungen eine vierte 
angefügt worden, die ausdrücklich 
zur Beachtung des „Örtlichkeits-
prinzips“ verpfl ichtet.

Entsprechend den Grundsätzen 
der Deutschen Gemeindeordnung 
hat Forsthoff mit großer Breiten-
wirkung und Akzeptanz sein Sys-
tem „Daseinsvorsorge“ entwickelt, 
das die soziale Verantwortung 
des Staates beträchtlich erweitert 
und vor allem die Kommunen als 
Erbringer von elementaren Leis-
tungen in die Pfl icht nimmt. Einer 
der Forsthoff´schen Kernsätze lau-
tet: „Die Daseinsvorsorge, deren 
Zweck die Befriedigung allgemei-
ner Bedürfnisse zu sozial ange-
messenen Bedingungen ist, ist Teil 
der öffentlichen Verwaltung“, so 
Forsthoff noch 1966.4

Auf diesen historischen und 
rechtlichen Fundamenten ent-
wickelte sich die kommunale 
Wirtschaft bis heute zu einer leis-
tungsstarken Branche lokaler 
Infrastruktur-Dienstleister, mit den 
Hauptaktivitäten Energie- und Was-
serversorgung sowie Abwasserent-
sorgung und Abfallwirtschaft. Zum 
Beleg ihrer Wirtschaftskraft seien 
nur die Kennzahlen der im Verband 
kommunaler Unternehmen (VKU) 
zusammengeschlossenen 1400 
Unternehmen genannt: Sie erziel-

4 Ernst F o r s t h o f f : Lehrbuch des Verwal-
tungsrechts, Allgemeiner Teil, München 
1966.

ten im Jahr 2006 Umsatzerlöse von 
71 Mrd. Euro, hatten ca. 240 000 
Beschäftigte und ein Investitions-
volumen von 7 Mrd. Euro im glei-
chen Jahr. 

Vor diesem Hintergrund kann 
man heute feststellen: in Deutsch-
land haben die kommunalen Un-
ternehmen einen festen und wich-
tigen Platz. Zugleich muss man 
aber auch sagen, dass weit über 
300 dieser kommunalen Unter-
nehmen teilprivatisiert worden sind 
und als gemischtwirtschaftliche 
Unternehmen kaum noch als „Teile 
der öffentlichen Verwaltung“ ange-
sehen werden können. Außerdem 
ist von den alten Monopolstellun-
gen nur noch wenig übrig geblie-
ben: genauer gesagt, nur noch in 
den Bereichen Abwasserentsor-
gung (hoheitlich!), Wasserversor-
gung und Hausmüllentsorgung 
sind Reste davon enthalten. Alle 
anderen Bereiche sind liberalisiert. 
Hier befi nden sich die kommunalen 
Unternehmen in der Rolle des nor-
malen Marktteilnehmers, d.h. ohne 
irgendwelche Privilegien und Vor-
rechte. Um so mehr Verständnis 
muss man dafür haben, dass sie 
als Wettbewerbsteilnehmer vehe-
ment versuchen, so weit wie mög-
lich die Fesseln des Gemeindewirt-
schaftsrechts abzustreifen.

Zu alledem hat die Binnen-
marktpolitik der Europäischen 
Union beigetragen. Sie stellt als 
Synonym zur Daseinsvorsorge die 
„Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse“ in den Mittelpunkt 
und verfolgt unter dem Schlagwort 
der Liberalisierung das Ziel, dass 
grundsätzlich alle Dienste, auch 
die, die den Kommunen vorbehal-
ten waren, nur im Wettbewerb mit 
Privaten erbracht werden sollen.

Dies alles bringt nicht nur die 
Kommunen in eine schwierige Si-
tuation, weil sie sich aufgrund von 
Ausschreibungszwängen und klei-
ner werdenden Spielräumen für die 

Eigenerledigung von kommunalen 
Aufgaben in ihrer Organisations- 
und Gestaltungsfreiheit eingeengt 
sehen. Ebenso trifft es die kommu-
nalen Unternehmen. Sie werden 
nämlich einem doppelten Regime 
unterworfen, weil sie sowohl dem 
Gemeindewirtschaftsrecht als auch 
den Wettbewerbsgrundsätzen der 
EU entsprechen sollen. 

Dies ist jedoch nicht zu schaf-
fen. Die kommunalen Unterneh-
men können nicht die Rolle des 
Wettbewerbers einnehmen und 
gleichzeitig mit den enger werden-
den Fesseln des Gemeindewirt-
schaftsrechts im Markt erfolgreich 
sein. Benachteiligt durch das Ört-
lichkeitsprinzip und zurückgesetzt 
durch Subsidiaritätsklauseln sind 
sie nicht konkurrenzfähig mit Priva-
ten, die sich frei bewegen können. 

Ein Ausweg aus diesem Dilem-
ma ist bislang nur in Ansätzen er-
kennbar. Das Problembewusstsein 
steigt jedoch und um zu Lö sungen 
zu kommen, muss man die sich 
ständig weiterentwickelnden eu-
ropäischen Grundsätze zu den 
„Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse“ etwas genauer ansehen.

EU-Grundsätze 

Nüchtern betrachtet beziehen 
sich die „Dienstleistungen von all-
gemeinem Interesse“ auf Folgen-
des: 

Die Europäische Union hat an-
stelle der etwas altertümlich klin-
genden Bezeichnung „Daseins-
vorsorge“ dem Gegenstand einen 
neuen Namen gegeben, der sich 
zum einen mit „services of gene-
ral interest“ gut übersetzen lässt 
und zum anderen durchaus plas-
tisch die große Bedeutung dieser 
Dienstleistungen ausdrückt: Sie 
werden als wichtig bezeichnet und 
sie sollen funktionieren. 

Des Weiteren hat die Europäi-
sche Union in mehreren Mitteilun-
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gen, einem Grünbuch, einem Weiß-
buch und neuerdings im Lissaboner 
EU-Reformvertrag vom 18. Okto-
ber 2007 immer wieder festgestellt, 
dass diese Dienstleistungen nicht 
nur wichtig sind, sondern dass bei 
ihnen auch zwischen wirtschaft-
lichen und nicht-wirtschaftlichen 
Dienstleistungen unterschieden 
werden muss und dass dabei die 
Defi nitionshoheit durchaus bei den 
Mitgliedstaaten liegt. Hinzu kommt 
der Grundsatz, dass es bei diesen 
Dienstleistungen nicht auf den Ei-
gentümer ankommt (Eigentums-
Neutralität!), sondern darauf, dass 
diese Dienste generell von öffentli-
chen, privaten oder gemischtwirt-
schaftlichen Akteuren angeboten 
werden können, grundsätzlich aber 
im Wettbewerb stattfi nden müssen 
– sofern es sich um wirtschaftliche 
Dienste handelt. 

Aus den EU-Grundsätzen, ins-
besondere der Funktionsbezogen-
heit, der Defi nitionshoheit und dem 
Wettbewerbsprinzip für die wirt-
schaftlichen Dienstleistungen, las-
sen sich erste Schlussfolgerungen 
für die nationale Ordnungspolitik 
und das Gemeindewirtschaftsrecht 
ziehen.

Trotz der rasanten europäischen 
Wettbewerbsentwicklung bleibt 
doch noch Raum für Differenzie-
rungen in den verschiedenen Sek-
toren, z.B. für die Beibehaltung der 
„Hoheitlichkeit“ der Abwasserent-
sorgung mit ihren gebühren- und 
steuerrechtlichen Besonderheiten. 
Dies gilt auch für die wettbewerb-
liche Sonderstellung des sensiblen 
Gutes Wasser (siehe die Beson-
derheiten im Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen). Statt-
dessen ist kein Raum mehr für 
diskriminierende Gemeindewirt-
schaftsrechte zu Lasten kommu-
naler Wettbewerber. Hier muss um-
gehend eine Revision stattfi nden. 
Die Wege hierzu hat der Deutsche 

Juristentag 2002 in Berlin bereits 
gewiesen.

Nationale Lösungsvorschläge

Der erwähnte Juristentag be-
fasste sich mit der Frage: „Emp-
fi ehlt es sich, das Recht der 
öffentlichen Unternehmen im 
Spannungsfeld von öffentlichem 
Auftrag und Wettbewerb national 
und gemeinschaftsrechtlich neu 
zu regeln?“ Auch hier ist zunächst 
der Konfl ikt herausgestellt worden: 
„Die öffentlichen Unternehmen ste-
hen in einem Spannungsverhältnis 
zwischen dem auf Gewährleistung 
einer Binnenmarktfreiheit und ei-
nem unverfälschten Wettbewerb 
abzielenden Gemeinschaftsrecht 
und den im nationalen Verfas-
sungsrecht wurzelnden Bindungen 
an einen öffentlichen Zweck.“ Am 
Ende der Beratungen sind folgende 
Grundsätze beschlossen worden: 
„Öffentliche Unternehmen sind 
Teile des Staates und nicht Priva-
te. Deshalb ist ihre völlige Gleich-
stellung mit privaten Unternehmen 
nicht zulässig… Künftig sollte zwi-
schen sogenannten Wettbewerbs-
unternehmen und sonstigen öffent-
lichen Unternehmen unterschieden 
werden. Wettbewerbsunterneh-
men sind solche Unternehmen, die 
gegenüber den konkurrierenden 
Privatunternehmen über keine Vor-
teile im Vergleich zu ihren privaten 
Konkurrenten verfügen. Für die 
kommunalen Wettbewerbsunter-
nehmen sollte das Erfordernis der 
Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
gelockert werden. Die Subsidiarität 
und das Örtlichkeitsprinzip sollten 
aufgegeben werden.“5

Die Grundsätze des Deutschen 
Juristentages haben in der Folge-
zeit einige Zustimmung erfahren. So 
äußerte unter der Überschrift „Rolle 
und Perspektiven der kommunalen 
Wirtschaft aus der Sicht des Bun-
des“ Thomas de Maizière folgen-

5 Deutscher Juristentag Bonn: Die Beschlüs-
se des 64. Deutschen Juristentages, Berlin 
2002.

den Standpunkt: „Es ist deshalb an 
der Zeit, sich die Frage zu stellen, 
inwieweit es noch gerechtfertigt ist, 
auf Unternehmen alle Regelungen 
des kommunalen Wirtschaftsrechts 
anzuwenden. Wir müssen zur 
Kenntnis nehmen, dass in einigen 
Bereichen der Kommunalwirtschaft 
ein neuer, wettbewerbsrechtlicher 
Ordnungsrahmen entstanden ist, 
der dazu führt, dass bestimmte 
Ziele und Instrumente des gelten-
den Gemeindewirtschaftsrechts 
überholt sind.“ Sodann nimmt de 
Maizière bezug auf die Beschlüs-
se des Juristentages und plädiert 
ebenfalls dafür, die neue Kategorie 
des kommunalen „Wettbewerbsun-
ternehmens“ einzuführen, den „öf-
fentlichen Zweck“ neu zu defi nieren 
und diese Unternehmen vom Ört-
lichkeitsprinzip freizustellen.6

Auch der Staatsrechtler Wieland 
kritisiert zunächst heftig die gera-
de erfolgten Verschärfungen des 
Gemeindewirtschaftsrechts, die 
dem Wandel der Kommunalwirt-
schaft von einer Monopol- zu einer 
Wettbewerbswirtschaft nicht ge-
recht werden. Im Folgenden geht 
er dann auf die stärker werdende 
Fokussierung Europas auf die ge-
meinwohlorientierten Dienstleis-
tungen ein, die er als Stärkung der 
Rechtsposition von Unternehmen 
der Daseinsvorsorge betrachtet.7

Sichtet man jedoch den aktuel-
len Streitstand vollständig, so kann 
man nur deprimiert feststellen: Die 
Auseinandersetzung über die Da-
seinsvorsorge hält unvermindert an 
und das Gemeindewirtschaftsrecht 
ist zu einem Sammelsurium kun-
terbunter Ordnungsvorstellungen 
geworden. Als Beispiel genügt hier 

6 Thomas de M a i z i è re : Rolle und Pers-
pektiven der kommunalen Wirtschaft aus der 
Sicht des Bundes, Beitrag im Sammelwerk 
„Stadt-Werke“, Festschrift für Gerhard Wid-
der, 2007.

7 Joachim W i e l a n d : Kommunale Unter-
nehmen, Chance oder Handicap? Rede vom 
9.11.2004 vor der VKU-Landesgruppenver-
sammlung in Hessen, bisher unveröffentlicht.
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Alexander Eisenkopf

Daseinsvorsorge mit Public Private Partnerships – 
ein dritter Weg?

Angesichts leerer öffentlicher 
Kassen ist in vielen Aufgaben-

bereichen der öffentlichen Hand 
das Interesse an einer Einbindung 
der privaten Wirtschaft gestie-
gen. Unter dem Schlagwort Pub-

lic Private Partnership (PPP) oder 
Öffentlich Private Partnerschaft 
(ÖPP) werden Modelle subsumiert, 
bei denen sich Private an den tra-
ditionell als öffentlich angesehenen 
Infrastrukturaufgaben wie dem Bau 

von Autobahnen, Brücken, Tunnels, 
Wasserver- und -entsorgungspro-
jekten, Krankenhäusern, Schulen 
oder Strafanstalten beteiligen. Von 
dieser Form der Einbindung Priva-
ter in die Erledigung von Daseins-

der Blick auf die gegensätzlichen 
Novellierungen dieser Rechtsma-
terie in Sachsen-Anhalt einerseits 
und in Nordrhein-Westfalen ande-
rerseits – beide erfolgten im Som-
mer 2007. 

Ungeachtet dieser kontrover-
sen öffentlichen Diskussionen und 
unterschiedlicher rechtlicher Re-
gelungen erfüllen die kommunalen 
Unternehmen ihre Aufgaben mit 
wirtschaftlichem Erfolg und unter 
Zustimmung der Bürger. Das Ver-
trauen in die Stabilität öffentlicher 
Dienstleistungen wächst sogar wie-
der8 und es wird anerkannt, dass 
die kommunalen Versorgungs- und 
Entsorgungsunternehmen nicht 
primär an Profi t, sondern an Nach-
haltigkeit interessiert sind. Zugleich 
forciert die Europäische Union ihre 
Binnenmarktpolitik weiter unter der 
Parole „Noch mehr Wettbewerb“, 
räumt allerdings im Lissaboner 
Reformvertrag vom Oktober 2007 
den Kommunen jetzt mehr Gestal-
tungsfreiheit für die Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben ein. 

Insgesamt sind die geschilder-
ten Entwicklungen und Paradig-
menwechsel typische Kennzei-
chen einer Übergangssituation. Im 

8 Elisabeth N i e j a h r, Thomas E. S c h m i d t : 
Es war nicht alles schlecht, in: Die Zeit vom 
23.8.2007, über eine Emnid-Umfrage mit 
dem Ergebnis: Mehr als 70% der Wähler von 
Union und SPD wünschen sich Bahn, Tele-
kom oder Energieversorgung in öffentlicher 
Hand.

Interesse einer konsensualen Neu-
ordnung sollte für die Zukunft eine 
Verständigung mit nachfolgenden 
Grundsätzen gesucht werden. 

Fazit

Die „Daseinsvorsorge“ alter Fa-
çon einschließlich dazugehöriger 
Monopolrechte und geschlosse-
ner Versorgungsgebiete ist ein für 
allemal passé. Die Bezeichnung 
„Daseinsvorsorge“ taugt aber im-
mer noch als Sammelbegriff für 
zahlreiche Grunddienstleistungen, 
die für die Menschen wichtig sind 
und die zu einer sozialen Markt-
wirtschaft gehören. Allerdings, die-
se Dienstleistungen sind nunmehr 
unter neuen Bedingungen, nämlich 
Wettbewerbs-Bedingungen – bei 
wenigen Ausnahmen, wie Wasser-
versorgung, Abwasserentsorgung 
und Teilen der Abfallwirtschaft – zu 
erbringen. Volle unternehmerische 
Freiheit für öffentliche Unterneh-
men fi ndet keine Akzeptanz. Es 
bleibt also beim „öffentlichen Auf-
trag“ als zentralem Legitimations-
grund aller öffentlichen Wirtschaft. 
Weiterbestehendes Gemeinde-
wirtschaftsrecht, das auch künftig 
über das rechte Maß kommunal-
wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung 
entscheiden wird, darf neben dem 
öffentlichen Zweck auch am Er-
fordernis der „Leistungsfähigkeit“ 
festhalten. Hingegen müssen aus 
Gründen der Gleichbehandlung al-

ler Wettbewerber und aus Gründen 
des notwendigen Funktionierens 
der Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichen Interesse die 
landesrechtlichen Subsidiaritäts-
klauseln abgeschafft und das Ört-
lichkeitsprinzip gelockert werden.

Die Vorteile einer solchen An-
passung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen an die wirtschaftliche 
Realität wären: 

Respekt vor der kommunalen • 
Selbstverwaltung und Anerken-
nung ihrer öffentlichen Verant-
wortung für lokale Infrastrukturen 
und Infrastrukturdienstleistungen.

Eine Stärkung des Wettbewerbs. • 
Denn dieser braucht Wettbewer-
ber, auch öffentliche.

Klarere Grenzen für kommunal-• 
wirtschaftliches Handeln durch 
Beschränkung auf „Dienstleis-
tungen von allgemeinem Inte-
resse“ – im Wortsinne –, was 
untergeordnete Randaktivitäten 
durchaus gestattet, allerdings 
exotische Nebengeschäfte wie 
kommunale Nagelstudios, Reise-
büros und Ähnliches ausschließt.

Damit zurück zur Ausgangsfra-
ge: Im Wettbewerb sind alle gleich. 
Auf die Eigentümerschaft kommt es 
nicht mehr an. Also muss die Ant-
wort lauten: Erstellung von Gütern 
der Daseinsvorsorge in staatlichen 
und (!) privaten Unternehmen.
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vorsorgeaufgaben erhofft man sich 
zum einen die Mobilisierung pri-
vaten Kapitals, zum anderen aber 
auch eine höhere Effi zienz bei der 
Bereitstellung der Leistungen.

PPP – ein unscharfer Begriff

In der einschlägigen Literatur 
wird unter PPP die Kooperation 
zwischen Staat und Privatwirt-
schaft bei der Planung, Erstellung, 
Finanzierung und beim Betrieb 
bzw. bei der Verwertung bislang 
staatlicher Leistungen verstanden. 
Ihr Ziel liegt in einer effi zienteren 
Bereitstellung von Leistungen,1 die  
auf die Deckung kollektiver Bedar-
fe ausgerichtet sind und in den Be-
reich der Daseinsvorsorge fallen.2 
Die Bandbreite der Konzepte von 
PPP ist sehr weit gefasst. Sie reicht 
von allgemeinen Formulierungen, 
die alle Arten öffentlich-privaten 
Zusammenwirkens, die durch 
Kommunikation, Koordination und 
Kooperation gekennzeichnet sind, 
als PPP bezeichnen, bis zur mate-
riellen Privatisierung. Dementspre-
chend unscharf ist in der Praxis die 
Verwendung des Begriffes PPP.

Im Fokus der politischen Dis-
kussion steht bis heute die Finan-
zierungsfunktion, d.h. die Attrahie-
rung (zusätzlicher) privater Finanz-
mittel für bisher aus öffentlichen 
Haushalten bezahlte Infrastruktur-
vorhaben. Die private Finanzierung 
ist zwar ein wichtiges, aber nicht 
das ausschließliche Merkmal einer 
PPP. Vielmehr stellen PPP auf Effi -
zienzgewinne ab, die sich aus einer 
Lebenszyklusbetrachtung für das 
Vorhaben ergeben. Die privaten 
Unternehmen stellen statt isoliert 

1 Vgl. Bertelsmann Stiftung/Clifford Chance 
Pünder/Initiative D21: Prozessleitfaden Pub-
lic Private Partnership. Eine Publikation aus 
der Reihe PPP für die Praxis, Frankfurt am 
Main 2003, S. 10.

2 Vgl. D. B u d ä u s : Public Private Partner-
ship – Ansätze, Funktionen, Gestaltungsbe-
darfe, (2004) im Internet unter: http://goew.
de/pdf/c.3.7.1.goew.pdf

erbrachter Bau-, Betriebs- oder Fi-
nanzierungsleistungen umfassende 
Problemlösungen bereit, die eine 
Effi zienzoptimierung über den ge-
samten Projektlebenszyklus verfol-
gen. Hierbei wird ein Risikotransfer 
auf Private angestrebt.3 Charakte-
ristisch für PPP ist daher der dau-
erhafte oder zumindest langfristige 
Leistungsverbund von öffentlicher 
Hand und privaten Unternehmen. 
PPP-Projekte weisen typischerwei-
se Laufzeiten von mehr als zehn bis 
zu 30 Jahren auf.

Unterschiedliche Modell-
strukturen für PPP

PPP lassen sich in unterschiedli-
cher Form realisieren: Nach den je-
weils vorherrschenden Leistungs- 
bzw. Aufgabenschwerpunkten wird 
zwischen Finanzierungs-, Betrei-
ber-, Konzessions- und Kooperati-
onsmodellen differenziert. 

Bereits bei der konventionellen 
Realisierung von Infrastruktur-
projekten unter staatlicher Regie 
wurden und werden einzelne Auf-
gaben von Privaten übernommen. 
So übertragen die Gebietskörper-
schaften bei Infrastrukturmaßnah-
men regelmäßig die eigentliche 
Bauausführung an private Unter-
nehmen und nutzen dabei das 
Instrument des Ausschreibungs-
wettbewerbs. Auch im Hinblick auf 
die Planung werden Teilleistungen 
oder ganze Leistungspakete von 
privaten Firmen erbracht. Dage-
gen erfolgte die Finanzierung vie-
ler Projekte traditionell (fast) aus-
schließlich aus öffentlichen Haus-
halten; auch die Instandhaltung 
und die Bewirtschaftung befi nden 
sich sehr oft in staatlicher Regie 
(z.B. beim Straßenwesen). Anders 
gestaltet sich die Aufgabenvertei-

3 Vgl. Bundesverband deutscher Banken: 
Public Private Partnership – Chance für die 
Modernisierung von Infrastruktur und Verwal-
tung. Reihe Daten, Fakten, Argumente, Berlin 
2004, S. 9 f.

lung bei den verschiedenen PPP-
Modellen:4

Finanzierungsmodelle übertra-• 
gen allein die Finanzierungsfunk-
tion an Private, d.h. es werden 
langfristig private Finanzmittel für 
die Realisierung einer Maßnahme 
(zur Vorfi nanzierung) in Anspruch 
genommen. Kritisch ist hierzu an-
zumerken, dass gerade der Staat 
auf den Kapitalmärkten die güns-
tigsten Refi nanzierungskonditi-
onen in Anspruch nehmen kann, 
und die vermuteten sonstigen 
Effi zienzvorteile privatwirtschaft-
lichen Engagements hier nicht 
zum Tragen kommen.

Größere Vorteile verspricht man • 
sich von Betreibermodellen, bei 
denen ein privater Akteur ganz 
oder teilweise die Finanzierung, 
den Bau und den Betrieb eines 
Infrastrukturprojekts übernimmt. 
Eine oft gewählte Realisierungs-
form ist das BOT-Modell (Build-
Operate-Transfer), bei dem das 
Eigentum an der Infrastruktur am 
Vertragsende auf den Staat über-
geht. In jedem Fall verbleiben die 
Letztverantwortung für die Er-
füllung der öffentlichen Aufgabe 
und die Gebührenhoheit beim 
Staat. Mit dem privaten Betreiber 
wird die Zahlung von Betreiber-
entgelten vereinbart.

Bei Konzessionsmodellen wird • 
dem privaten Konzessionär im 
Vergleich zum Betreibermodell 
zusätzlich das Recht eingeräumt, 
sich über direkte Nutzungsent-
gelte zu refi nanzieren. Hier trägt 
der Konzessionär das Auslas-
tungsrisiko, das beim Betreiber-
modell zumeist nicht geregelt 
oder auf den Staat verlagert wird. 
Sowohl beim Betreiber- als auch 
beim Konzessionsmodell können 

4 Vgl. Deutscher Städte- und Gemeinde-
bund: Public-Private-Partnership – Neue 
Wege in Städten und Gemeinden, DStGB-
Dokumentation Nr. 28, Berlin 2002.
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Planungsaufgaben an den priva-
ten Partner übertragen werden 
(z.B. beim Modell DBFO – De-
sign-Build-Finance-Operate).

Eine weitere Organisationsalter-• 
native bildet das Kooperations-
modell, in dem öffentliche Aufga-
benträger und private Unterneh-
men zur Aufgabenerfüllung eine 
gemeinsame privatrechtliche Ge-
sellschaft gründen.

Zielkomplementarität bei 
PPP-Projekten?

Private Interessengruppen (Ban-
ken, Bauunternehmen) präsentie-
ren PPP häufi g als Win-Win-Situa-
tion für die Gesellschaft oder sogar 
als Investmentchance. Dies greifen 
die öffentlichen Institutionen gerne 
auf, was aus polit-ökonomischer 
Sicht auch verständlich erscheint. 
So lassen sich mit PPP gegenüber 
dem Status quo Projekte zusätz-
lich oder schneller realisieren, die 
letztlich einen Zuwachs an Wähler-
stimmen für die verantwortlichen 
Politiker versprechen. Außerdem 
gilt die Nutzung von PPP in der öf-
fentlichen Wahrnehmung als Indiz 
für eine moderne und effi zienzori-
entierte Verwaltung.

Öffentliche und private Partner 
kooperieren, weil sie sich hiervon 
versprechen, ihre jeweiligen Ziele 
besser als bei isoliertem Ressour-
ceneinsatz erreichen zu können. 
Hieraus wird in der einschlägigen 
Literatur regelmäßig gefolgert, 
dass die Ziele der Akteure grund-
sätzlich komplementär seien.5 
Tatsächlich besteht in einer PPP 
Zielkomplementarität insofern, als 
dass sich das öffentliche Ziel ei-
ner effi zienteren Aufgabenerfüllung 

5 Vgl. D. B u d ä u s : Neue Kooperations-
formen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. 
Charakterisierung, Funktionsweise und Sy-
stematisierung von Public Private Partner-
ship, in: J. H a r m s ,  D. R e i c h a rd  (Hrsg.): 
Die Ökonomisierung des öffentlichen Sek-
tors: Instrumente und Trends, Baden-Baden 
2003, S. 218 ff.

und das private Ziel der Erschlie-
ßung neuer, lukrativer Marktpoten-
tiale ergänzen. Allerdings setzt das 
Zustandekommen jedweder wirt-
schaftlicher Transaktion das wech-
selseitige Interesse der Akteure da-
ran voraus. Hieraus eine generelle 
Übereinstimmung der Ziele von 
öffentlichen und privaten Akteuren 
in einer PPP abzuleiten, erscheint 
gewagt. Aus dem öffentlichen Inte-
resse an einer möglichst effi zienten 
Aufgabenerfüllung einerseits und 
dem Gewinnmaximierungskalkül 
privater Unternehmen andererseits 
erwächst vielmehr ein grundlegen-
der Zielkonfl ikt zwischen den Par-
teien.

Ein zentraler Grund für (potenti-
elle) Zielkonfl ikte zwischen öffentli-
chen und privaten Partnern liegt in 
der langfristigen Bindung der Be-
troffenen in Verbindung mit der ho-
hen Komplexität der Leistungsbe-
ziehung. Diese Konstellation führt 
dazu, dass sich in den zugrunde 
liegenden Kooperationsverträgen 
nicht alle relevanten Aspekte be-
rücksichtigen lassen. PPP sind ty-
pischerweise durch eine schlecht 
strukturierte Ausgangssituation 
zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses gekennzeichnet.

Institutionenökonomische 
Analyse 

Die Analyse von PPP aus in-
stitutionenökonomischer Sicht 
zeigt, dass die genannten Eigen-
schaften der Vertragsbeziehung 
in Verbindung mit einer hohen 
Spezifi tät der erstellten Leistung 
und Opportunismus bei den Be-
teiligten eine so genannte Lock-
in-Situation bzw. ein Hold-up-
Problem mit erheblichen Trans-
aktionskosten begründen. Letz-
tere entstehen zunächst in Form 
von Verhandlungskosten bis zum 
Abschluss der sehr komplexen 
Vertragswerke. Da die Verträge al-

lerdings nicht abschließend formu-
liert werden können, hat ein oppor-
tunistischer Vertragspartner einen 
Anreiz zu Nachverhandlungen bei 
Veränderungen der Rahmenbedin-
gungen. Grundsätzlich sind hier-
von beide Seiten betroffen. So sind 
nach Fertigstellung der in der Re-
gel sehr spezifi schen Infrastruktur, 
die kaum einer anderen Verwen-
dung zugeführt werden kann (z.B. 
Autobahn, Gefängnis) sowohl die 
öffentliche Hand als auch der pri-
vate Betreiber dem Opportunismus 
der Gegenseite ausgesetzt. Klassi-
scherweise müsste sich der priva-
te Eigentümer der Infr astruktur in 
einer Lock-in-Situation befi nden. 
Da er keine oder kaum eine Alter-
nativverwendung für das Investiti-
onsobjekt hat, könnte die öffentli-
che Hand z.B. auf Nachlässen bei 
den Betreiberentgelten bestehen. 
Umgekehrt ist diese auf eine gute 
Performance des privaten Betrei-
bers angewiesen.

Polit-ökonomische Überlegun-
gen legen aber nahe, dass der 
private Investor bei einer PPP die-
ses Hold-up-Problem zu seinen 
Gunsten lösen wird. Da es letztlich 
um eine Daseinsvorsorgeaufgabe 
geht, für die der Staat gegenüber 
den Bürgern Verantwortung trägt, 
verfügt der private Betreiber als 
Eigentümer der Infrastruktur über 
eine stärkere Verhandlungsmacht 
und kann sich Effi zienzgewinne 
besser aneignen bzw. bei Leis-
tungsstörungen zu seinen Gunsten 
nachverhandeln.6

Dieses Problem wird dadurch 
verstärkt, dass zwangsläufi g In-
formationsasymmetrien zwischen 

6 Vgl. zu entsprechenden Überlegungen A. 
E i s e n k o p f , C. S c h n ö b e l : Die Zukunft 
des öffentlichen Infrastrukturauftrags im Ver-
kehrssektor. Chancen und Risiken von Public 
Private Partnerships, in: S. A. J a n s e n , B. P. 
P r i d  d a t, N. S t e h r  (Hrsg.): Die Zukunft des 
Öffentlichen. Multidisziplinäre Perspektiven 
für eine Öffnung der Diskussion über das Öf-
fentliche, Wiesbaden 2007, S. 10 ff.
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öffentlicher Hand und privatem 
Akteur bestehen.7 Man spricht in 
diesem Zusammenhang von ei-
ner Principal-Agent-Beziehung 
zwischen öffentlicher Hand und 
privatem Investor. Der öffentliche 
Auftrageber kann insbesondere 
häufi g nicht entscheiden, ob Leis-
tungsstörungen auf Versagen des 
Agenten (privater Infrastrukturbe-
treiber) oder auf exogene Einfl üs-
se zurückzuführen sind, die dieser 
nicht zu vertreten hat. Hieraus re-
sultieren unter Umständen erhebli-
che Überwachungs- und Kontroll-
kosten (Agency Costs).

Die Euphorie, mit der PPP so-
wohl von der Politik als auch von 
privaten Investoren seit geraumer 
Zeit propagiert werden, fordert da-
her eine gewisse Vorsicht heraus. 
Realistischerweise bringen PPP 
neben Chancen für Private und 
Freiräumen für die öffentliche Hand 
auch Interessengegensätze mit 
sich, die gegebenenfalls zu Lasten 
der Gegenpartei und der Gesell-
schaft insgesamt ausgespielt wer-
den. Der maßgebliche Erfolgsfaktor 
einer PPP ist daher die Schaffung 
geeigneter Beherrschungs- und 
Überwachungssysteme (Gover-
nance structures) bzw. das Setzen 
zieladäquater Anreize für die pri-
vaten Akteure. Dies ist jedoch eine 
nichttriviale Aufgabe.

Überlegenheit von PPP 
hinsichtlich der Effi zienz?

Ein weiterer wichtiger Punkt bei 
der Beurteilung von PPP als drit-
tem Weg zwischen der öffentlichen 
und der privaten Realisierung von 
Aufgaben der Daseinsvorsorge ist 
deren (behauptete) Überlegenheit 
hinsichtlich der Effi zienz. Wirt-

7 Vgl. D. B u d ä u s , G. G r ü n i n g :  Public Pri-
vate Partnership – Konzeption und Probleme 
eines Instruments zur Verwaltungsreform aus 
Sicht der Public Choice Theorie, in: D. B u -
d ä u s , P. E i c h h o r n  (Hrsg.): Public Private 
Partnership – Neue Formen öffentlicher Auf-
gabenerfüllung, Baden-Baden 1997, S. 58.

schaftlichkeitsvergleiche, welche 
die Effi zienz von PPP mit anderen 
Realisierungsalternativen verglei-
chen, beziehen sich in der Regel 
auf Kriterienkataloge, die als Public 
Sector Comparator (PSC) vor allem 
in Großbritannien entwickelt wur-
den.8 Mit dem PSC wird versucht, 
auf Basis einer Projektbeschrei-
bung und der ermittelten Planungs-, 
Bau-, Betriebs-, Verwaltungs- und 
Finanzierungsbedingungen einen 
Barwert der Zahlungsströme (Kapi-
talwert) des Projekts zu berechnen, 
wobei Risikoüberlegungen hin-
sichtlich der verschiedenen Pro-
jektphasen explizit einzubeziehen 
sind. Als Vergleichsmaßstab dient 
die konventionelle Bereitstellung 
durch die öffentliche Hand. 

Wichtig ist, dass die Vorteil-
haftigkeit von PPP immer unter 
dem Aspekt einer Lebenszyklus-
betrachtung analysiert wird. Trotz 
aller damit verbundenen Schwie-
rigkeiten wird versucht, die rele-
vanten Kosteneffekte über die bei 
Infrastrukturprojekten in der Regel 
sehr lange Laufzeit abzubilden. Die 
wichtigsten hierbei zu betrachten-
den Kostenarten sind:

Investitionskosten: Sie umfassen • 
die Kosten für die Planung, die 
Projektentwicklung, die Grunder-
werbskosten und die eigentlichen 
Baumaßnahmen sowie sonstige 
Leistungen bis zur Übergabe des 
fertigen Objekts. Hier besteht die 
begründete Vermutung, dass ins-
besondere durch die enge Ver-
zahnung von Projektierung, Pla-
nung und Erstellung in der Hand 
Privater Kosteneinsparungen re-
alisiert werden können.9

8 Vgl. Treasury Taskforce (Hrsg.): Technical 
Note No. 5: How to construct a Public Sector 
Comparator, London 1999.

9 Vgl. H.-J. E w e r s , H. Te g n e r : Entwick-
lungschancen der privaten Realisierung von 
Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Eine 
ökonomische Analyse des Fernstraßenbau-
privatfi nanzierungsgesetzes (FStrPrivFinG), 
Forschungsbericht, Berlin-Essen-Düsseldorf 
2000.

Finanzierungskosten: Privaten • 
wird zwar allgemein die Fähigkeit 
zu einem effi zienteren Finanz-
management zugeschrieben, 
doch kann die öffentliche Hand 
auf günstigere Konditionen bei 
der Aufnahme von Fremdkapi-
tal zurückgreifen. Aufgrund der 
Cashfl ow-Struktur bei großen 
Infrastrukturprojekten (hohe An-
fangsauszahlung, geringe perio-
dische Cashfl ows, lange Amor-
tisationszeiten) müssen private 
Investoren anders als die öffent-
liche Hand Risikoaufschläge bei 
der Ermittlung der Kapitalkosten 
kalkulieren. Zum anderen sorgt 
die Haftungsfunktion bei der Ka-
pitalbereitstellung durch private 
Akteure für einen effi zienten Res-
sourcenumgang.10

Betriebs- und Unterhaltungs-• 
kosten: Abzuschätzen sind zum 
einen die Bewirtschaftungskos-
ten des PPP-Objekts, zum an-
deren die Aufwendungen für die 
Instandsetzung und die Unter-
haltung auf eine Betriebsdauer 
von zehn bis 30 Jahren. Vorteile 
privatwirtschaftlicher Aktivitäten 
können vor allem in effi zienteren 
Organisationsmodellen für die 
Bewirtschaftung und Instand-
haltung sowie in geringeren Per-
sonalkosten aufgrund von Bran-
chenarbitrage liegen.

Transaktions- und Agencykos-• 
ten: Mit der Umsetzung eines 
Projekts in Form von PPP sind 
Transaktionskosten und Agen-
cy Costs verknüpft. Wie bei den 
anderen Kostenkategorien, geht 
es aber auch bei den Risiko- 
und Transaktionskosten um eine 
komparative Betrachtung, d.h. 
die Risiken der konventionellen 
Realisierung einer Infrastruktur 

10 Vgl. T. B e c k e r s , C. v. H i r s c h h a u s e n , 
J. P. K l a t t : Aktuelle ÖPP-Modelle für die 
Bundesfernstraßen – Eine ökonomische Ana-
lyse, ADAC-Studie zur Mobilität, München 
2005, S. 18 ff.
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sind in den Vergleich einzube-
ziehen. Diese wurden bisher 
im Regelfall nicht transparent 
gemacht, sind aber gleichwohl 
ökonomisch relevant.

Zwar ist ein Wirtschaftlichkeits-
vergleich immer einer Einzelfall-
betrachtung vorbehalten, doch 
besteht aus ökonomischer Sicht 
Grund zu der „Mustervoraussage“, 
dass bei konventioneller Realisie-
rung durch den Staat Kostensen-
kungspotentiale nicht (ausrei-
chend) ausgeschöpft werden. Die 
produktiven Effi zienzvorteile der 
Einschaltung Privater werden bei 
PPP-Projekten auf einen Wert in 
einer Größenordnung von 10% bis 
25% geschätzt.11 Zudem ergeben 
sich Effi zienzgewinne allein daraus, 
dass der Staat in seinem Beschaf-
fungsverhalten von einer input- zu 
einer outputbezogenen Leistungs-
beschreibung übergeht.12

Bei genauerer Prüfung sind die 
in der Literatur genannten pro-
duktiven Effi zienzwirkungen von 
PPP jedoch empirisch nur relativ 
schwach hinterlegt. Es handelt 
sich in der Regel nicht um interes-
senunabhängige Studien, wobei 
die Übertragbarkeit von Ergeb-
nissen aus dem Ausland wegen 
unterschiedlicher institutioneller 
Rahmenbedingungen problema-
tisch ist. Zudem bestehen bei den 
langen Laufzeiten der Projekte 
erhebliche Unwägbarkeiten. Hin-
zuweisen ist auch auf die Trans-
aktionskosten und Agency Costs, 
die bei Effi zienzvergleichen in der 
Regel nicht berücksichtigt werden, 
da sie kaum zu quantifi zieren sind. 
Daher besteht die Gefahr, dass 
produktive Effi zienzvorteile durch 
höhere Transaktionskosten oder 
Agency Costs kompensiert bzw. 
sogar überkompensiert werden, 

11 Vgl. H.-J. E w e r s , H. Te g n e r, a.a.O.

12 Vgl. Bundesverband deutscher Banken, 
a.a.O.

so dass PPP für die Gesellschaft 
insgesamt zum Zuschussgeschäft 
werden.13

Häufi g wird auch die im Ver-
gleich zur staatlichen Bereitstel-
lung frühere Verfügbarkeit der 
Infrastruktur als Quelle von Effi zi-
enzvorteilen genannt. Dieses Ar-
gument vermag allerdings nicht 
vollends zu überzeugen, da der 
gleiche Effekt auch durch eine 
Umschichtung der staatlichen 
Ausgaben von konsumtiven Ver-
wendungen zugunsten von Infra-
strukturinvestitionen erreicht wer-
den könnte. Es handelt sich nicht 
um einen originären Vorteil priva-
ten Engagements. Darüber hinaus 
ist zu beachten, dass es für die 
öffentliche Hand starke Anreize 
zur Realisierung mittels PPP gibt, 
auch wenn die konventionelle Er-
stellung kostengünstiger wäre. Die 
an die Betreiber in Zukunft zu zah-
lenden Entgelte fl ießen aus öffent-
lichen Haushalten; daher kommt 
es außerdem zu einer Selbstbe-
schränkung des Haushalts und 
einer zusätzlichen verborgenen 
Verschuldung in Höhe der kapita-
lisierten vertraglich vereinbarten 
Betreiberentgelte, womit lediglich 
Belastungen der öffentlichen Hand 
in die Zukunft verlagert werden.

Fazit: PPP nicht zwangsläufi g 
forcieren

Die Bewältigung von Aufgaben 
der Daseinsvorsorge fällt Bund, 
Ländern und Kommunen immer 
schwerer. Leere Kassen behin-
dern die Umsetzung wichtiger In-
frastrukturprojekte; stattdessen 
fl ießen Finanzmittel in konsumtive 
Verwendungen. In dieser Konfl ikt-
situation setzt die Politik verstärkt 

13 Vgl. H. M ü h l e n k a m p : „Public Private 
Partnership“ ökonomisch analysiert – Eine 
Abhandlung aus der Sicht der Transaktions-
kostenökonomik und der neuen Politischen 
Ökonomie, Speyerer Arbeitsheft Nr. 166, 
Speyer 2004. 

auf die Nutzung so genannter Pub-
lic Private Partnerships. 

Wie in diesem Beitrag gezeigt 
wurde, sind PPP nicht zwangs-
läufi g der dritte Weg zwischen öf-
fentlicher und privater Leistungs-
erstellung, für den sich die Politik 
entscheiden sollte. So stellt sich 
z.B. die Frage, ob die im Ausland 
gemachten Erfahrungen mit der 
Beteiligung Privater, welche Effi zi-
enzgewinne von bis zu 25% ver-
sprechen, einfach auf die Situation 
in Deutschland zu übertragen sind. 
Allerdings könnten PPP zumindest 
dem Zweck dienen, als Benchmark 
für weiter in öffentlicher Hand be-
triebene Aktivitäten zu dienen und 
so zur Effi zienzsteigerung staatli-
chen Handelns beizutragen.

Ein zentrales, aber häufi g un-
terschlagenes Erfolgskriterium 
für PPP ist zudem – entgegen der 
Suggestion des PPP-Begriffs – 
das Handling der Transaktions-
kosten und die Agency Costs. 
Transaktionskosten fallen nicht 
nur ex ante bei der Spezifi kation 
von Leistungsbeschreibungen, für 
Ausschreibungen und vertragliche 
Arrangements verschiedenster Art 
an. Aus ökonomischer Sicht we-
sentlich bedeutsamer sind die Ex-
post-Transaktionskosten im Hin-
blick auf die tatsächliche Umset-
zung der Verträge und die Alloka-
tion der Risiken. In diesem Kontext 
spielen auch die Kosten der Über-
wachung und Kontrolle der Partner 
(Agency Costs) eine zentrale Rolle. 
Diese sind bei der Kalkulation der 
wirtschaftlichen Vorteile von PPP 
einzubeziehen, auch wenn die 
Quantifi zierung derzeit noch eine 
große Herausforderung bedeutet. 
Die Konfi guration des Risikoma-
nagements und die Ableitung ad-
äquater Regeln zum Risikotransfer 
bleiben wesentliche Aufgaben bei 
der Etablierung zukunftsorientier-
ter, intelligenter PPP-Modelle. 


